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ten des Landes

A .  Z i e l s e t z u n g

Das Gesetz dient der Sicherung des Vertrauens der Verfahrensbeteiligten und der
Allgemeinheit in die strikte Neutralität der Justiz und der Vermeidung des An-
scheins einer Voreingenommenheit bei richterlichen und staatsanwaltlichen
Amtshandlungen. Damit wird auch das Verhältnis von Staat und Religion im Be-
reich der Justiz mit einer begrenzten Trennung zwischen Religionsausübung und
richterlicher sowie staatsanwaltlicher Tätigkeit ausgestaltet. 

Die Rechtsprechung ist als selbstständige dritte Gewalt in besonderer Weise der
Neutralität verpflichtet. Das Grundgesetz gewährleistet den Beteiligten eines
rechtsstaatlichen gerichtlichen Verfahrens, vor einem unabhängigen und unpartei-
lichen Richter zu stehen, der die Gewähr für Neutralität und Distanz gegenüber
allen Verfahrensbeteiligten und dem Verfahrensgegenstand bietet. Neben der
sachlichen und persönlichen Unabhängigkeit des Richters (Artikel 97 Absatz 1
und 2 des Grundgesetzes – GG; Artikel 65 Absatz 2 und Artikel 66 Absatz 1 der
Landesverfassung – LV) ist es wesentliches Kennzeichen der Rechtsprechung,
dass die richterliche Tätigkeit von einem „nicht beteiligten Dritten“ ausgeübt
wird. Diese Vorstellung von neutraler Amtsführung ist mit den Begriffen „Rich-
ter“ und „Gericht“ untrennbar verknüpft und ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit.
Auch für das Handeln der Staatsanwaltschaft gelten im Hinblick auf deren sowohl
rechtlich als auch rein tatsächlich ganz entscheidenden Einfluss auf das Strafver-
fahren in besonderer Weise die Gebote der Neutralität und Objektivität.

Die rechtsstaatlich gebotene Objektivität, Unparteilichkeit und Unbefangenheit
der Richter und der Vertreter der Staatsanwaltschaft sollen und müssen auch
durch deren äußeres Erscheinungsbild dokumentiert werden. Es ist deshalb gebo-
ten, dass im gerichtlichen Verfahren die eine hervorgehobene Funktion wahrneh-
menden Berufsrichter, aber auch andere berufsrichterliche sowie staatsanwalt -
liche Aufgaben wahrnehmende Personen in religiöser, weltanschaulicher und po-
litischer Hinsicht erkennbar strikt neutral auftreten. 
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Mit dem Gesetz sollen zur Vermeidung des Anscheins fehlender Neutralität die
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes erforderlichen konkre-
ten gesetzlichen Regelungen für ein begrenztes Verbot des Tragens religiöser,
weltanschaulicher oder politischer Symbole oder entsprechend geprägter Klei-
dungsstücke bei der Wahrnehmung richterlicher und staatsanwaltlicher Aufgaben
geschaffen werden.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Die bestehenden gesetzlichen Regelungen für die Gerichte und Staatsanwalt-
schaften des Landes enthalten nur allgemeine Vorschriften für das Tragen einer
Amtstracht. Spezielle gesetzliche Regelungen, die sich auf religiöse, weltanschau-
liche oder politische Symbole oder entsprechend geprägte Kleidungsstücke bezie-
hen, gibt es bisher für den Bereich der Justiz nicht.

Durch dieses Artikelgesetz werden für die Gerichtsbarkeiten und Staatsanwalt-
schaften des Landes entsprechende, an die bestehenden Amtstrachtvorschriften
anknüpfende Regelungen in folgende Gesetze eingefügt:

–  Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes und von Verfahrens-
gesetzen der ordentlichen Gerichtsbarkeit,

–  Gesetz über die Gerichte für Arbeitssachen,

–  Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung,

–  Ausführungsgesetz zum Sozialgerichtsgesetz, 

–  Gesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung und

–  Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit.

Die Änderung des zuletzt genannten Gesetzes enthält zudem eine Anpassung an
vom Bundestag am 23. März 2017 beschlossene Regelungen für elektronische
Signaturen im notariellen Bereich.

C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Keine.

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium                                                            Stuttgart, 25. April 2017
Baden-Württemberg

Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des Landes
von Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Neutralität bei Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes
mit Begründung, Vorblatt und Anhang. Ich bitte, die Beschlussfassung des Land-
tags herbeizuführen. Federführend ist das Ministerium der Justiz und für Europa
zuständig.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Gesetz zur Neutralität bei Gerichten 

und Staatsanwaltschaften 

des Landes

Artikel 1

Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gerichts -
verfassungsgesetzes und von Verfahrensgesetzen 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Das Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsge-
setzes und von Verfahrensgesetzen der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit vom 16. Dezember 1975 (GBl. S. 868),
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. De-
zember 2015 (GBl. S. 1157, 1158) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift des Ersten Teils Sechster Abschnitt
wird die Angabe „ , Neutralität“ angefügt.

2. § 21 wird wie folgt geändert:

    a) In der Überschrift wird die Angabe „ , Neutralität“
angefügt.

    b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

        „(3) Wer in einer Sitzung oder bei Amtshandlun-
gen außerhalb einer Sitzung, bei denen Beteiligte,
Zeugen oder Sachverständige anwesend sind, ihm
obliegende oder übertragene richterliche oder staats-
anwaltliche Aufgaben wahrnimmt, darf hierbei kei-
ne Symbole oder Kleidungsstücke tragen, die bei
objektiver Betrachtung eine bestimmte religiöse,
weltanschauliche oder politische Auffassung zum
Ausdruck bringen. Das besondere Verbot nach
Satz 1 gilt nicht für Schöffen und andere ehrenamt-
liche Richter.“

    c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

    d) Dem neuen Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

        „Absatz 3 Satz 1 gilt für Berufsrichter auch in den
Verfahren nach Satz 1.“

Artikel 2

Änderung des Gesetzes über die 
Gerichte für Arbeitssachen

§ 3 a des Gesetzes über die Gerichte für Arbeitssachen
vom 11. April 1972 (GBl. S. 134), das durch Artikel 5
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des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GBl. S. 545, 547)
geändert worden ist, wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Wer in einer Sitzung oder bei Amtshandlungen
außerhalb einer Sitzung, bei denen Beteiligte, Zeugen
oder Sachverständige anwesend sind, ihm obliegende
oder übertragene richterliche Aufgaben wahrnimmt, darf
hierbei keine Symbole oder Kleidungsstücke tragen, die
bei objektiver Betrachtung eine bestimmte religiöse,
weltanschauliche oder politische Auffassung zum Aus-
druck bringen. Das besondere Verbot nach Satz 1 gilt
nicht für ehrenamtliche Richter.“

Artikel 3

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung

§ 6 a des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343, 356),
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. Dezem-
ber 2015 (GBl. S. 1147, 1152) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird die Angabe „ , Neutralität“ an-
gefügt.

2. Folgender Absatz 3 wird angefügt:

    „(3) Wer in einer Sitzung oder bei Amtshandlungen
außerhalb einer Sitzung, bei denen Beteiligte, Zeugen
oder Sachverständige anwesend sind, ihm obliegende
oder übertragene richterliche Aufgaben wahrnimmt,
darf hierbei keine Symbole oder Kleidungsstücke tra-
gen, die bei objektiver Betrachtung eine bestimmte re-
ligiöse, weltanschauliche oder politische Auffassung
zum Ausdruck bringen. Das besondere Verbot nach
Satz 1 gilt nicht für ehrenamtliche Richter.“

Artikel 4

Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Sozialgerichtsgesetz

§ 9 des Ausführungsgesetzes zum Sozialgerichtsgesetz
vom 21. Dezember 1953 (GBl. S. 235), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. April 2015 (GBl. S. 281)
geändert worden ist, wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Wer in einer Sitzung oder bei Amtshandlungen
außerhalb einer Sitzung, bei denen Beteiligte, Zeugen
oder Sachverständige anwesend sind, ihm obliegende
oder übertragene richterliche Aufgaben wahrnimmt, darf
hierbei keine Symbole oder Kleidungsstücke tragen, die
bei objektiver Betrachtung eine bestimmte religiöse,
weltanschauliche oder politische Auffassung zum Aus-
druck bringen. Das besondere Verbot nach Satz 1 gilt
nicht für ehrenamtliche Richter.“
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Artikel 5

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Finanzgerichtsordnung

§ 5 des Gesetzes zur Ausführung der Finanzgerichtsord-
nung vom 29. März 1966 (GBl. S. 49), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 21. April 2015 (GBl. S. 281,
282) geändert worden ist, wird folgender Absatz 3 ange-
fügt:

„(3) Wer in einer Sitzung oder bei Amtshandlungen
außerhalb einer Sitzung, bei denen Beteiligte, Zeugen
oder Sachverständige anwesend sind, ihm obliegende
oder übertragene richterliche Aufgaben wahrnimmt, darf
hierbei keine Symbole oder Kleidungsstücke tragen, die
bei objektiver Betrachtung eine bestimmte religiöse,
weltanschauliche oder politische Auffassung zum Aus-
druck bringen. Das besondere Verbot nach Satz 1 gilt
nicht für ehrenamtliche Richter.“

Artikel 6

Änderung des Landesgesetzes über die 
freiwillige Gerichtsbarkeit

Das Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
vom 12. Februar 1975 (GBl. S. 116), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 29. November 2016 (GBl. 
S. 605, 609) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 5 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

    „§ 21 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung
des Gerichtsverfassungsgesetzes und von Verfahrens-
gesetzen der ordentlichen Gerichtsbarkeit gilt auch bei
den staatlichen Notariaten und Grundbuchämtern im
Rahmen von deren Zuständigkeit nach § 1 Absatz 2
und 3.“

2. § 16 wird wie folgt geändert: 

    a) In der Überschrift werden nach der Angabe „Amts-
bereich, “ die Wörter „Elektronische Signatur,“ ein -
gefügt. 

    b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a einge-
fügt: 

        „(1 a) Das in einem qualifizierten Zertifikat für
elektronische Signaturen enthaltene Attribut eines
Notariatsabwicklers weist den Inhaber als Nota-
riatsabwickler aus und enthält die Angabe des Lan-
des. Die Notarkammer ist nur dann Bestandteil des
Notarattributs, wenn ein Notar oder Notarassessor
zum Notariatsabwickler bestellt ist.“ 
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3. § 20 wird wie folgt geändert: 

    a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

    b) Folgende Absätze 2 bis 6 werden angefügt: 

        „(2) Der Notar muss über ein auf Dauer prüfbares
qualifiziertes Zertifikat eines qualifizierten Ver-
trauensdiensteanbieters und über die technischen
Mittel für die Erzeugung und Validierung qualifi-
zierter elektronischer Signaturkarten verfügen. Bei
der erstmaligen Beantragung eines qualifizierten
Zertifikats für elektronische Signaturen hat die
Identifizierung durch die öffentliche Beglaubigung
der Unterschrift des Notars unter dem Antrag zu
erfolgen. Das qualifizierte Zertifikat muss mit ei-
nem Attribut verbunden sein, welches den Inhaber
als Notar oder Notarvertreter im Landesdienst aus-
weist und daneben die Bezeichnung des staatlichen
Notariats und die Angabe des Landes enthält; für
Notarvertreter kann die Bezeichnung des staat -
lichen Notariats entfallen. 

        (3) Der Notar darf sein qualifiziertes Zertifikat nur
von einem qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter
beziehen, der gewährleistet, dass das Zertifikat un-
verzüglich gesperrt wird, sobald das Erlöschen des
Amtes des Notars oder eine vorläufige Amtsenthe-
bung in das Notarverzeichnis eingetragen wird. 

        (4) Der Notar darf die zur Erzeugung amtlicher
qualifizierter Signaturen bestimmten elektroni-
schen Sig naturerstellungsdaten nur selbst verwal-
ten. Er darf die hierzu bestimmte qualifizierte elek-
tronische Signaturerstellungseinheit keiner anderen
Person überlassen und er darf keine Wissensdaten
preisgeben, die er zur Identifikation seiner qualifi-
zierten elektronischen Signaturerstellungseinheit
benutzt. 

        (5) Der Notar hat dem nach §§ 4 und 49 Absatz 1
aufsichtführenden Präsidenten unverzüglich mitzu-
teilen, wenn er feststellt oder begründeten Anlass
zu der Annahme hat, dass 

        1. das Siegel des Notariats dauerhaft oder zeit -
weise abhandengekommen ist oder missbraucht
wird oder eine Fälschung des Siegels im Umlauf
ist, 

        2. seine qualifizierte elektronische Signaturerstel-
lungseinheit abhandengekommen ist, miss -
braucht oder manipuliert wurde oder Wissens-
daten des Notars zur Identifikation gegenüber
der qualifizierten elektronischen Signaturerstel-
lungseinheit einer anderen Person bekannt ge-
worden sind, 

        3. Wissensdaten oder andere Vorkehrungen, die
zum Schutz des Zentralen Vorsorgeregisters
oder des Zentralen Testamentsregisters vor un-
befugtem Zugang vorgesehen sind, missbraucht,
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manipuliert oder Unbefugten zugänglich gewor-
den sind. 

        Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 hat der Notar
außerdem unverzüglich eine Sperrung des qualifi-
zierten Zertifikats bei dem Vertrauensdiensteanbie-
ter zu veranlassen und den Nachweis über die Mit-
teilung nach Satz 1 vorzulegen. Im Fall des Satzes 1
Nummer 3 hat der nach §§ 4 und 49 Absatz 1 auf-
sichtführende Präsident unverzüglich die Bundes-
notarkammer zu unterrichten, wenn Anlass zu der
Annahme besteht, dass die Sicherheit des Zentralen
Vorsorgeregisters oder des Zentralen Testaments-
registers auch im Hinblick auf die von anderen
Stellen übermittelten oder verwahrten Daten be-
troffen ist. 

        (6) Das Justizministerium oder der Präsident des
Oberlandesgerichts trägt in das von der Bundes -
notarkammer geführte Notarverzeichnis jede Ver-
änderung hinsichtlich Person und Name der bei
den staatlichen Notariaten tätigen Notare im Lan-
desdienst und Amtsverwalter unter Angabe des Be-
ginns und des Endes der Tätigkeit ein; Notarvertre-
ter nach § 17 Absatz 4 und § 19 Absatz 2 a werden
im Notarverzeichnis nicht erfasst. Einzutragen sind
insbesondere die Vor- und Familiennamen, das Ge-
burtsdatum, die Funktionsbezeichnung Notar im
Landesdienst oder Amtsverwalter mit Datum von
Beginn und Ende der jeweiligen Funktion sowie
die Bezeichnung, Anschrift und Telekommunika -
tionsdaten der staatlichen Notariate. Nachfolgerbe-
stimmungen nach § 22 Absatz 1 Satz 4 und Ände-
rungen in der Verwahrzuständigkeit nach § 46 Ab-
satz 8 und 9 sind dem Präsidenten des Oberlandes-
gerichts und dem Justizministerium mitzuteilen
und werden von dort in das Notarverzeichnis ein-
getragen.“ 

Artikel 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft mit Ausnahme von Artikel 6 Nummer 2, der am
1. Januar 2018 in Kraft tritt.

(2) Artikel 6 Nummer 1 und 3 treten am 31. Dezember
2017 außer Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes haben ihre Aufgaben als Sachwalter
des ganzen Volkes (vgl. Artikel 77 Absatz 2 LV) neutral und unparteilich zu er-
füllen. Dies gehört zu den wesentlichen Grundpflichten aller Beamten, Richter
und Staatsanwälte und lässt sich auch aus dem grundrechtlichen Gleichbehand-
lungs- und dem allgemeinen Rechtsstaatsgebot ableiten. Diese Pflichten werden
durch verschiedene einfachgesetzliche Regelungen konkretisiert (z. B. §§ 33 und 34
des Beamtenstatusgesetzes; § 39 des Deutschen Richtergesetzes – DRiG; § 150
des Gerichtsverfassungsgesetzes – GVG).

Die Rechtsprechung stellt verfassungsrechtlich eine unabhängige, dritte Gewalt im
Rechtsstaat dar (Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 GG; Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 LV). Sie
ist mit dieser besonderen Stellung und ihren besonderen Aufgaben und Hoheitsbe-
fugnissen den Prinzipien der Neutralität, Objektivität, Unparteilichkeit und Unbe-
fangenheit in besonderer Weise verpflichtet. Das Grundgesetz gewährleistet den
Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, vor einem unabhängigen und unpartei -
lichen Richter zu stehen, der die Gewähr für Neutralität und Distanz gegenüber al-
len Verfahrensbeteiligten und dem Verfahrensgegenstand bietet. Es ist ein wesent -
liches Kennzeichen der Rechtsprechung, dass die richterliche Tätigkeit von einem
„nicht beteiligten Dritten“ ausgeübt wird. Diese Vorstellung von neutraler Amts-
führung ist mit den Begriffen „Richter“ und „Gericht“ untrennbar verknüpft und ein
Gebot der Rechtsstaatlichkeit (vgl. BVerfGE 133, 168, 202 f. m. w. N.). 

Für Richter ist deren Unabhängigkeit zusätzlich verfassungsrechtlich ausdrück-
lich besonders abgesichert (Artikel 97 Absatz 1 und 2 GG; Artikel 65 Absatz 2
und Artikel 66 Absatz 1 LV); daneben sollen durch die Garantie des gesetzlichen
Richters gemäß Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 GG ebenfalls die Unabhängigkeit der
Rechtsprechung gewahrt und das Vertrauen der Rechtsuchenden und der Öffent-
lichkeit in die Unparteilichkeit und Sachlichkeit der Gerichte gesichert werden
(vgl. BVerfGE 95, 322, 327). Diese Verfassungsbestimmungen werden durch wei-
tere gesetzliche Vorschriften, vor allem über die Unabhängigkeit (§ 25 DRiG, § 1
GVG) und die Unvereinbarkeit mit anderen Ämtern und Tätigkeiten (§ 4 DRiG),
aber auch durch Befangenheitsvorschriften in den Verfahrensordnungen, ergänzt.
Strikte Neutralität, Objektivität und Unvoreingenommenheit der Richter sind
dementsprechend in einem Rechtsstaat ein überragend wichtiges, verfassungs-
rechtlich fundiertes Gut. Dies gilt auch bei der Erfüllung sonstiger, nicht unmittel-
bar der Rechtsprechung im Sinne des Artikel 92 GG zuzuordnender richterlicher
Aufgaben, etwa im Bereich der Nachlass- oder der Betreuungsgerichte oder bei
Zwangsversteigerungsverfahren.

Eine vergleichbare Sonderstellung kommt auch der Staatsanwaltschaft zu. Auch
deren Handeln ist vom Grundsatz der Objektivität und Neutralität geprägt. Dies
zeigt sich zum Beispiel in § 11 des baden-württembergischen Ausführungsgeset-
zes zum Gerichtsverfassungsgesetz (AGGVG), wonach Amtshandlungen in be-
stimmten Fallkonstellationen, die den Anschein der Befangenheit begründen kön-
nen, unzulässig sind. Ausdruck der Objektivität des staatsanwaltlichen Handelns
ist vor allem § 160 Absatz 2 der Strafprozessordnung (StPO), wonach nicht nur
die der Belastung, sondern auch die der Entlastung dienenden Umstände zu ermit-
teln sind. Diese Entscheidung des Gesetzgebers für eine Objektivität der Staatsan-
waltschaft wurzelt in Anbetracht des oft entscheidenden Einflusses der Staatsan-
waltschaft auf ein Strafverfahren letztlich auch im Rechtsstaatsprinzip. Für Be-
schuldigte, aber auch für Opfer und Zeugen einer Straftat ist es daher – auch we-
gen der besonderen Bedeutung eines Strafverfahrens und der möglichen Sanktio-
nen – wesentlich, dass diese Objektivität auch in einem religiös, weltanschaulich
und politisch neutralen Auftreten der Vertreter der Staatsanwaltschaft deutlich
wird.
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Das Funktionieren des Rechtsstaates und der Gewaltenteilung hängt maßgeblich
von dem Vertrauen der Bevölkerung in Gerichte und Staatsanwaltschaften ab.
Das Vertrauen vor allem der unmittelbar am Verfahren beteiligten Personen
einschließlich der Zeugen und Sachverständigen, aber auch der Allgemeinheit in
strikte Neutralität, Objektivität und Unparteilichkeit der richterliche oder staatsan-
waltliche Aufgaben wahrnehmenden Personen wird wesentlich auch durch die
Art des Auftretens und das äußere Erscheinungsbild dieser Personen geprägt. Bei
der Erfüllung der besonderen hoheitlichen Aufgaben von Gerichten und Staatsan-
waltschaften muss für die Verfahrensbeteiligten und für die Allgemeinheit mög-
lichst jeder äußere Anschein der Voreingenommenheit und Parteilichkeit ausge-
schlossen werden. Das Verfahren muss in einer neutralen Atmosphäre stattfinden.
Das ist auch der Grund für die in den meisten rechtsstaatlichen Staaten verpflich-
tende Amtstracht, die häufig auch ausdrücklich das Tragen einer neutralen Kopf-
bedeckung umfasst. Die individuellen Interessen der die Justiz repräsentierenden
Richter und Staatsanwälte an Art und äußerer Form ihres beruflichen Auftretens
müssen deshalb in begrenztem Umfang hinter den dienstlichen Neutralitätserfor-
dernissen in der Justiz zurücktreten.

Für Berufsrichter und Staatsanwälte ist in den entsprechenden landesgesetzlichen
Regelungen für die einzelnen Gerichtsbarkeiten auch in Baden-Württemberg für
mündliche Verhandlungen und bestimmte andere Verfahrenshandlungen grund -
sätzlich die Pflicht zum Tragen einer Amtstracht festgelegt. Diese dient der
Durchführung gerichtlicher Verhandlungen in angemessener Form und einer At-
mosphäre der Ausgeglichenheit und Objektivität (so zur aufgrund gewohnheits-
rechtlicher Tradition als verfassungsgemäß bewerteten Robenpflicht für Rechts-
anwälte BVerfGE 28, 21, 31 f.; zur Amtstracht bei Richtern vgl. BVerwGE 67,
222). Die Möglichkeit der Betroffenen, mit ihrer individuellen Kleidung in Er-
scheinung zu treten, wird für die von der Pflicht zum Tragen einer Amtstracht er-
fassten Fälle in verfassungsrechtlich zulässiger Weise verdrängt. 

Die bestehenden Regelungen für die Amtstracht betreffen bisher nur einen Teil
der Kleidung beziehungsweise des äußeren Erscheinungsbildes der die Justiz re-
präsentierenden Personen. Weitergehende, spezielle gesetzliche Regelungen für
religiös, weltanschaulich oder politisch geprägte Kleidungsstücke und Symbole
bestehen für die Justiz nicht. Durch dieses Gesetz werden die bestehenden Rege-
lungen über die Amtstracht durch ein Verbot ergänzt und insoweit auf die ganze
Person erweitert. Das Verbot bestimmter äußerer Bekundungen durch Symbole
oder Kleidungsstücke wird nicht auf Laien- beziehungsweise ehrenamtliche Rich-
ter erstreckt, denen keine Sitzungsleitung obliegt und die überwiegend auch keine
Amtstracht tragen. Es soll aber für andere das Gericht und die Staatsanwaltschaft
repräsentierende Amtsträger gelten, soweit diesen besondere, sonst von Berufs-
richtern oder Staatsanwälten wahrgenommene Aufgaben obliegen oder übertra-
gen worden sind (etwa Rechtspfleger oder Rechtsreferendare), da auch bei deren
Aufgabenerfüllung ansonsten der zu vermeidende Anschein fehlender Neutralität
bei Gericht erweckt werden könnte.

Nach außen wirkende Bekundungen der das Gericht oder die Staatsanwaltschaft
repräsentierenden Personen durch religiös, weltanschaulich oder politisch gepräg-
te Symbole oder Kleidungsstücke sind zwar individuelle, insoweit dem Staat
nicht unmittelbar zuzurechnende Bekundungen. Sie können aber dennoch das
oben näher dargelegte Vertrauen erheblich gefährden und verletzen. Maßgeblich
ist dabei nicht die subjektive Zielsetzung und Motivation, sondern es kommt dar-
auf an, wie die Bekundung, etwa das Tragen eines Kopftuchs oder einer Ansteck-
nadel, auf einen Betrachter objektiv wirken kann (objektiver Empfängerhorizont).
Durch das sichtbare Tragen entsprechender Symbole oder Kleidungsstücke und
die Weigerung, hierauf zu verzichten, kann – auch bei nicht eindeutigen Deu-
tungsmöglichkeiten – objektiv der Anschein fehlender Neutralität, Objektivität,
Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit erweckt und Misstrauen begründet
werden, dass die betreffende Person nicht unparteiisch und unabhängig ist und
sich wesentlich von vorgefassten Meinungen leiten lässt. Beleg, wie sehr Symbo-
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le oder Kleidungsstücke die Wahrnehmung der Neutralität in Frage stellen, sind
auch die öffentlichen Diskussionen im Zusammenhang mit religiös konnotierten
Kleidungsstücken auch in der Justiz. 

Es ist daher geboten, generell das Vertrauen in die Objektivität gerade bei Wahr-
nehmung der besonderen berufsrichterlichen und staatsanwaltlichen Aufgaben zu
stärken und Misstrauen zu verhindern. Dies soll durch Sicherstellung eines neu-
tralen Auftretens vor allem der Berufsrichter bei von ihnen geleiteten gericht -
lichen Sitzungen sowie bei bestimmten richterlichen und staatsanwaltlichen
Amtshandlungen, die nach außen wirken, erfolgen. Es ist bei entsprechenden
Amtshandlungen gerechtfertigt, den Anschein fehlender Neutralität von vornher-
ein durch ein generelles Verbot religiös, weltanschaulich oder politisch geprägter
und objektiv so erscheinender Bekundungen strikt zu vermeiden. Hierdurch legt
der Gesetzgeber zulässigerweise die Grenzen der individuellen Ausübung sowohl
der Religions- als auch der Meinungsfreiheit in diesem besonderen Bereich fest.
Diese individuellen Grundrechte sind bei den betroffenen dienstlichen Tätigkeiten
im Bereich der Justiz insgesamt weniger gewichtig als die dargelegten rechtsstaat-
lichen Belange. Ihre nur begrenzte Zurückdrängung bei bestimmten dienstlichen
Handlungen ist – auch bei als zwingend empfundenen religiösen Geboten – zu-
mutbar und stellt keinen unverhältnismäßigen Eingriff dar. Dies gilt auch im Hin-
blick auf die durch Artikel 12 Absatz 1 GG geschützte Berufsfreiheit, bei der sich
das Verbot als subjektives Zugangshindernis zum Beruf auswirken kann; die für
das Verbot sprechenden rechtsstaatlichen Belange, insbesondere die gebotene
Neutralität, das Vertrauen hierauf und die Vermeidung jedes entgegenstehenden
Anscheins, stellen hier überragende Gemeinschaftsgüter dar, die auch eine derar-
tige Einschränkung rechtfertigen. 

Angesichts der sich aus Artikel 4 Absatz 1 und 2, Artikel 3 Absatz 1 und 3 Satz 1,
Artikel 33 Absatz 3 GG sowie aus Artikel 136 Absatz 1 und 4 und Artikel 137
Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung in Verbindung mit Artikel 140 GG, in
Baden-Württemberg ergänzt durch Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 5 LV, ergeben-
den staatlichen Pflicht zur religiös-weltanschaulichen Neutralität müssen ent -
sprechende Einschränkungen gleichermaßen für alle religiös oder weltanschaulich
motivierten Verhaltensweisen unabhängig von der dahinter stehenden Religion
oder Weltanschauung gelten. Da auch durch politisch motivierte äußere Bekun-
dungen der Eindruck fehlender Neutralität hervorgerufen werden kann, sollen
auch derartige Bekundungen gleichermaßen untersagt werden. Die Regelung be-
trifft entsprechende Bekundungen sowohl von Männern als auch von Frauen und
stellt deshalb keine frauenspezifische Diskriminierung dar, die mit Artikel 3 Ab-
satz 2 GG unvereinbar wäre. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum islamisch moti-
vierten Kopftuch bei Lehrerinnen stellt ein Verbot einen erheblichen Eingriff in
das vorbehaltlos gewährleistete Grundrecht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit
(Artikel 4 Absatz 1 und 2 GG) der Lehrerin dar. Dies gelte vor allem, wenn die in
dem Tragen eines religiös konnotierten Kleidungsstücks enthaltene Bekundung
und das sich hieraus ergebende äußere Erscheinungsbild nachvollziehbar auf ein
als verpflichtend empfundenes religiöses Gebot zurückführbar seien; beruhe die
religiöse Bekundung nicht auf einem plausiblen Gebot mit Verbindlichkeitsan-
spruch, komme diesem Grundrecht ein erheblich geringeres Gewicht zu. Ein-
schränkungen müssten sich unmittelbar aus der Verfassung selbst ergeben, im
Schulbereich etwa aus dem elterlichen Erziehungsrecht oder aus dem Gebot welt-
anschaulich-religiöser Neutralität. 

Das normative Spannungsverhältnis zwischen den betroffenen Verfassungsgütern
muss nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unter Berücksich-
tigung des Toleranzgebots durch eine unmittelbar durch den demokratischen Ge-
setzgeber zu erlassende, hinreichend bestimmte Regelung gelöst werden; dieser
muss die insoweit wesentlichen Regelungen selbst treffen. Er hat dabei in einem
öffentlichen Willensbildungsprozess im Rahmen einer Einschätzungsprärogative
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und einer Gesamtabwägung einen für alle zumutbaren Kompromiss zu suchen. Für
das Kopftuch im Schulbereich hat das Bundesverfassungsgericht bei einer nur ab-
strakten Gefahr einen unverhältnismäßigen Eingriff angenommen (vgl. BVerfGE
108, 282, 297 ff., 302 f., 310 ff.; 138, 296, 327 f., 331 ff.; ebenso für eine Erzieherin
in einer kommunalen Kindertagesstätte BVerfG, Beschluss vom 18. Oktober 2016 – 
1 BvR 354/11 –, NJW 2017, 381).

Die bestehenden, nur allgemeinen Neutralitätsregelungen und -grundsätze werden
diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen für ein Verbot nicht gerecht (vgl.
für den Schulbereich in Baden-Württemberg BVerfGE 108, 282, 306 ff.). Dies
gilt auch für die genannten Amtstrachtregelungen im Bereich der Justiz. Diesen
liegt keine konkrete, speziell die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit berücksichti-
gende Abwägung durch den parlamentarischen Gesetzgeber zugrunde. Für ein
Verbot des Tragens auch religiös oder weltanschaulich als verpflichtend empfun-
dener Kleidungsstücke bedarf es deshalb neuer gesetzlicher Grundlagen. Diese
sollen mit diesem Gesetz durch Ergänzung der bestehenden gesetzlichen Amts -
trachtregelungen in den Verfahrensgesetzen für die Gerichtsbarkeiten des Landes
geschaffen werden. Dabei soll der Anschein fehlender Neutralität durch das Tra-
gen von Symbolen und Kleidungsstücken bei der Ausübung aller berufsrichter -
licher und staatsanwaltlicher Aufgaben, auch durch Rechtspfleger, Notare im Lan-
desdienst und Rechtsreferendare, vermieden werden, soweit hierbei ein Außenkon-
takt stattfindet. 

Im Rahmen einer Gesamtabwägung und des gesetzgeberischen Gestaltungsspiel-
raums sollen demgegenüber Schöffen und sonstige ehrenamtliche Richter nicht
von dem besonderen Verbot für Berufsrichter und Staatsanwälte in Satz 1 der
neuen Regelungen erfasst sein. Trotz gleichen Stimmrechtes der ehrenamtlichen
Richter kommt den Berufsrichtern aufgrund ihrer Ausbildung und durch die ihnen
vorbehaltene Sitzungsleitung eine besondere Verantwortung für die Wahrung der
Neutralität und der Ordnung in den gerichtlichen Sitzungen und bei ähnlichen
Amtshandlungen zu; dies gilt auch für Rechtsreferendare und Rechtspfleger,
wenn diese entsprechende richterliche Aufgaben und Funktionen erfüllen. Auf-
grund ihrer Amtstracht, die die meisten ehrenamtlichen Richter nicht tragen, ha-
ben die Berufsrichter in Sitzungen auch nach geltendem Recht optisch eine be-
sondere, hervorgehobene und von den anderen Beteiligten entsprechend wahrge-
nommene Stellung inne. Die neben den Berufsrichtern ohne richterliches Dienst-
verhältnis bei den Verhandlungen mitwirkenden ehrenamtlichen Richter sollen
als „Laienrichter“ zusätzlich ihre eigene, regelmäßig nicht durch eine juristische
Ausbildung geprägte Sicht „aus dem Volk“ (insbesondere Schöffen, ehrenamt -
liche Verwaltungs- und Finanzrichter), besondere praktische Erfahrungen (etwa
Handelsrichter oder ehrenamtliche Landwirtschaftsrichter) oder Anschauungen
und Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen (ehrenamtliche Arbeits- oder So -
zialrichter) in ein Verfahren einbringen. Hierdurch ergibt sich eine gewisse Viel-
falt in den Spruchkörpern mit ehrenamtlichen Richtern. Besonders deutlich ist
dies bei den Schöffen, für die § 36 Absatz 2 GVG eine Beteiligung aller Gruppen
der Bevölkerung vorsieht; hierzu gehören auch Angehörige verschiedener Reli-
gionen oder politischer Auffassungen. Insoweit haben Berufsrichter und ehren-
amtliche Richter, die auch nicht an allen Verfahrenshandlungen und Entscheidun-
gen mitwirken, eine unterschiedliche Stellung und Funktion in den Verfahren, die
eine unterschiedliche Behandlung und eine Lockerung des besonderen Verbots
nach Satz 1 rechtfertigen, auch unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes. 

Trotz dieser Unterschiede sind auch die ehrenamtlichen Richter bei Ausübung ih-
res wichtigen Amtes als Organe der Rechtspflege wie bisher nach den allgemei-
nen rechtsstaatlichen Grundsätzen zu Neutralität sowie zu Mäßigung und Zurück-
haltung verpflichtet. 

Bei der Ausgestaltung der Verhaltensregeln in Bezug auf Kleidung und sonstiges
Auftreten, der Konkretisierung der entsprechenden Pflichten und der hierbei ge-
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botenen Abwägung kommt dem Gesetzgeber grundsätzlich eine weite Gestal-
tungsfreiheit und eine Einschätzungsprärogative zu (vgl. BVerfGE 108, 282, 296,
301, 309 ff.; 138, 296, 335; Beschluss vom 18. Oktober 2016 a. a. O. Rn. 62). In
unterschiedlichen Lebensbereichen können entsprechend der jeweiligen Beson-
derheiten auch unterschiedliche Anforderungen an eine Trennung zwischen
persön lichem und dienstlichem Verhalten gestellt werden. Der Gesetzgeber kann
daher das Verhältnis von Staat und Religion für die jeweiligen Bereiche „anforde-
rungsspezifisch“ näher bestimmen. Für eine solche Bestimmung ist dabei von Be-
deutung, dass das Bundesverfassungsgericht in den genannten „Kopftuchent-
scheidungen“ auch für den Schulbereich Einschränkungen auch wegen abstrakter
Gefährdungen – zumindest bereichsspezifisch – nicht von vornherein völlig aus-
geschlossen hat (vgl. BVerfGE 108, 282, 303, 307; 138, 296, 341 f.). 

Für den besonderen Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften sind strengere
Regelungen als im Schulbereich zulässig und gerechtfertigt. Bei der Justiz erge-
ben sich verfassungsimmanente Schranken aus den bereits oben genannten Ver-
fassungsgütern, insbesondere der vor allem rechtsstaatlich gebotenen Neutralität
und Unabhängigkeit. Die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Personen, die von
einem Verbot religiös oder weltanschaulich konnotierter Symbole oder Klei-
dungsstücke betroffen sind, aber auch deren Berufsfreiheit sind im Verhältnis zu
der Vermeidung des Anscheins fehlender Neutralität und Unvoreingenommenheit
bei nach außen wirkenden richterlichen und staatsanwaltlichen Verfahrenshand-
lungen insgesamt weniger gewichtig. Ein begrenztes Verbot im Justizbereich ist
deshalb verfassungsrechtlich zulässig. 

Soweit das Bundesverfassungsgericht in seiner bereits genannten Entscheidung
zum Kopftuch von Lehrerinnen vom 27. Januar 2015 (vgl. BVerfGE 138, 296) eine
für den Schulbereich für erforderlich gehaltene hinreichend konkrete Gefahr für
den Schulfrieden oder die dort gebotene religiös-weltanschauliche Neutralität
durch ein Kopftuch für den Regelfall verneint hat, ist diese Entscheidung und Be-
gründung nicht auf den Bereich der gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen
Verfahren übertragbar (entsprechendes gilt für den Beschluss vom 18. Oktober 2016
zum Bereich der Kindertagesstätten). Das Bundesverfassungsgericht hat darauf
hingewiesen, dass gerade im Schulbereich religiöse und weltanschauliche Vor-
stellungen von jeher relevant seien und die Schule für entsprechende Einflüsse of-
fen zu sein habe; dieses Ideal müsse – auch durch Tragen religiös konnotierter
Kleidung – auch gelebt werden dürfen (vgl. BVerfGE 138, 296, 340, 342; vgl.
auch Beschluss vom 18. Oktober 2016 a. a. O. Rn. 68). Ähnlich hat das Bundesver-
fassungsgericht auch schon in seiner vorangegangenen „Kopftuchentscheidung“
vom 3. Juni 2003 (BVerfGE 108, 282) auf die sich im Bereich der Schule beson-
ders deutlich widerspiegelnde, zunehmende religiöse Vielfalt hingewiesen; eine
Erziehung ohne Verleugnung der eigenen Überzeugung könne die Chance zur Er-
kenntnis und Festigung des eigenen Standpunktes bieten und als Mittel zur Ein -
übung von gegenseitiger, nicht nivellierender Toleranz genutzt werden, um so einen
Beitrag in dem erzieherischen Bemühen um Integration zu leisten (vgl. BVerfGE
108, 282, 310).

Diese schul- und kindertagesstättenspezifische Argumentation greift für den Be-
reich der zur absoluten Neutralität verpflichteten Gerichte und Staatsanwaltschaften
nicht. Diese haben im Vergleich zum Bereich der Schulen und Kindertagesstätten
völlig andere, bereits dargelegte Aufgaben und Hoheitsbefugnisse. Sie dienen vor
allem der neutralen, unabhängigen und unparteilichen Streitentscheidung, im Be-
reich der Freiwilligen Gerichtsbarkeit der neutralen, unabhängigen und unpartei -
lichen Fürsorgemaßnahmen sowie im Strafbereich der neutralen, unabhängigen und
unparteilichen Sanktionierung strafrechtlich relevanter Verhaltensweisen; insoweit
besteht ein besonders intensives hoheitliches Über-Unterordnung-Verhältnis zwi-
schen dem Staat und den Bürgern. Das religiös vielfältige Umfeld Schule be -
ziehungsweise Kindertagesstätte und der Bereich richterlicher und staatsanwaltlicher
Tätigkeit sind deshalb strukturell völlig unterschiedlich; das Gleiche gilt für die ver-
fassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und die Eingriffsbefugnisse in der Justiz.
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Die bereits näher dargelegte, aus verfassungsrechtlichen Gründen gebotene be-
sondere Neutralität, Unabhängigkeit, Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit
in der Justiz bezieht sich nicht nur auf die Gleichbehandlung der Grundrechts träger
im religiös-weltanschaulichen Bereich. Sie reicht weiter und dient allgemein der
neutralen Aufgabenerfüllung im Rechtsstaat und dem Vertrauen in Gerichte und
Staatsanwaltschaften. Rein äußerlich wird das auch durch die (sich nicht nur auf
religiös konnotierte Kleidung auswirkenden) Amtstrachtregelungen dokumentiert,
die es für den Schul- und Kindertagesstättenbereich gerade nicht gibt. Der Gesetz-
geber ist deshalb befugt, für den Bereich der Justiz bei der Ausgestaltung des Ver-
hältnisses zwischen individueller Religionsausübung und dienstlicher Tätigkeit
sowie der Bestimmung des Verhältnisses von Staat und Religion im Vergleich
zum Schul- und Kindertagesstättenbereich unterschiedliche Bewertungen vorzu-
nehmen.

Die Gesetzgebungskompetenz des Landes ergibt sich aus Artikel 70 Absatz 1 GG,
da der Bundesgesetzgeber für diesen Bereich bisher keine abschließende Rege-
lung getroffen hat. 

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 (Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfassungsge-
setzes und von Verfahrensgesetzen der ordentlichen Gerichtsbarkeit)

Zu Nummer 1 und 2 Buchstabe a

Das mit diesem Gesetz geschaffene Verbot bestimmter religiös, weltanschaulich
oder politisch geprägter Verhaltensweisen dient denselben Zwecken wie die be-
stehenden Amtstrachtregelungen und ergänzt diese. Dies soll durch die Ergän-
zung auch der bestehenden Überschrift des Sechsten Abschnittes des Ersten Teils
und von § 21 verdeutlicht werden.

Zu Nummer 2 Buchstabe b 

Im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und unter Berücksichtigung
des Toleranzgebotes soll sich das Verbot der religiösen, weltanschaulichen und po-
litischen Bekundungen beziehungsweise Verhaltensweisen bei allen betroffenen
Personen von vornherein nicht auf die außerdienstliche und nicht auf die gesamte
dienstliche Tätigkeit beziehen, sondern nur auf die richterlichen und staatsanwalt -
lichen Verfahrenshandlungen, bei denen das Verhalten über den internen Bereich
hinausgeht und unmittelbare Kontakte mit den Verfahrensbeteiligten einschließlich
Zeugen und Sachverständigen bestehen. Insbesondere bei dienstlichen Außenkon-
takten muss die strikte Neutralität bei der Amtsausübung sichtbar werden und dem
Anschein fehlender Objektivität und Unparteilichkeit entgegengewirkt werden.

Anknüpfungspunkt für das gesetzliche Verbot im dienstlichen Bereich ist die den
handelnden Personen im konkreten Fall obliegende oder übertragene Aufgabe.
Vor allem die in den Verfahren der Justiz konkret wahrgenommenen richterlichen
und staatsanwaltlichen Aufgaben und Amtshandlungen sollen, unabhängig vom
Status des Amtsträgers, strikt neutral und unabhängig erfüllt werden; dement -
sprechend soll bei der Aufgabenerfüllung ein entgegenstehender Anschein vermie-
den werden, etwa auch, wenn Rechtspfleger oder Notare im Landesdienst richter -
liche oder Rechtsreferendare gemäß §§ 10, 142 Absatz 3 GVG, § 2 Absatz 5 des
Rechtspflegergesetzes (RPflG) ihnen übertragene richterliche oder staatsanwalt -
liche Aufgaben mit Außenkontakten erfüllen.

Bei der Erfüllung richterlicher Aufgaben werden in besonderer Weise hoheitliche
Befugnisse im Bereich der Rechtsprechung beziehungsweise Justiz wahrgenom-
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men, die aus den im Allgemeinen Teil der Begründung näher dargelegten Grün-
den besonderen Neutralitätserfordernissen unterliegen und bei denen bereits der
Anschein fehlender Objektivität und Unparteilichkeit vermieden werden soll. Wie
ebenfalls bereits ausgeführt, sollen allerdings ehrenamtlich tätige Richter auf-
grund ihrer von Berufsrichtern abweichenden Stellung und Funktion von dem
Verbot nicht erfasst werden. 

Von der Regelung sollen für die tatbestandlich geregelten Amtshandlungen mit
Außenkontakten auch Rechtspfleger erfasst werden, die nach § 9 RPflG wie Rich-
ter sachlich unabhängig und nur an Recht und Gesetz gebunden sind und auch in
einem festen Dienstverhältnis stehen. Auch diese können bei Gericht aufgrund ih-
rer besonderen juristischen Hochschulausbildung bestimmte richterliche Tätigkei-
ten ausüben und in verschiedenen Bereichen ihnen übertragene Aufgaben wahr-
nehmen, die ansonsten nach den gesetzlichen Vorschriften eigentlich vom Richter
wahrzunehmen wären. Bei Wahrnehmung entsprechender Aufgaben tragen die
Rechtspfleger zwar keine Amtstracht, sie üben aber insoweit wie Berufsrichter
vor allem auch selbstständig sitzungsleitende Funktionen aus und repräsentieren
anstelle eines Richters das Gericht. 

§ 3 RPflG enthält einen Katalog von Geschäften, die dem Rechtspfleger kraft Ge-
setzes übertragen sind. Beispielsweise fallen in die Zuständigkeit des Rechtspfle-
gers Verfahren nach dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangs-
verwaltung (etwa die Leitung eines Versteigerungstermins), verschiedene Amts-
handlungen mit Leitungsfunktionen in Verfahren nach der Insolvenzordnung so-
wie Aufgaben des Betreuungsgerichts und des Nachlassgerichts. 

Genauso wie beim Richter selbst müssen sich die Beteiligten und die Allgemein-
heit auf die Neutralität, Objektivität und Unparteilichkeit der auf Seiten des Ge-
richts auftretenden Person und damit auf ein rechtsstaatliches Verfahren verlassen
können, wenn der Rechtspfleger die ihm übertragenen richterlichen Aufgaben er-
füllt. Das gilt unabhängig davon, ob der Rechtspfleger richterliche Aufgaben in
einer Sitzung wahrnimmt, beispielsweise in einem Versteigerungstermin, oder
Amtshandlungen außerhalb einer Sitzung in Anwesenheit von Beteiligten, Zeu-
gen oder Sachverständigen vornimmt, zum Beispiel eine eidesstattliche Versiche-
rung abnimmt. 

Diese Ausführungen gelten entsprechend für Beamte des Justizdienstes, die im
Land Baden-Württemberg die Befähigung zum Amt des Bezirksnotars erworben
haben und nach § 33 Absatz 2 RPflG mit den entsprechenden Aufgaben eines
Rechtspflegers betraut werden. 

Rechtsreferendare können der Regelung unterfallen, soweit diese konkrete rich-
terliche Aufgaben erfüllen. Auch diese repräsentieren bei derartigen Tätigkeiten
das Gericht mit Außenwirkung und werden insoweit als Richter beziehungsweise
Teil des Gerichts wahrgenommen. Auch bei ihnen ist es deshalb geboten und
auch gerechtfertigt, den Anschein fehlender Neutralität zu vermeiden. Bei Rechts-
referendaren kann sich das durch dieses Gesetz geschaffene Verbot auf Anhörun-
gen, Beweis erhebungen oder die Leitung mündlicher Verhandlungen beziehen (vgl.
§ 10 GVG, § 2 Absatz 5 RPflG, § 8 des Juristenausbildungsgesetzes und die Ver-
waltungsvorschrift des Justizministeriums über die Ausbildung von Rechtsrefe-
rendarinnen und -referendaren vom 11. September 2012, zuletzt geändert durch
Verwaltungsvorschrift vom 11. September 2014, dort insbesondere Abschnitt III). 

Das Verbot religiöser, weltanschaulicher und politischer Bekundungen bei diesen
übertragenen Aufgaben schränkt die Rechtsreferendare weder in ihrer Glaubens-
und Bekenntnisfreiheit nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 GG noch in der Meinungs-
freiheit nach Artikel 5 Absatz 1 GG und auch nicht in ihrer Berufs- beziehungs-
weise Ausbildungsfreiheit nach Artikel 12 Absatz 1 GG in verfassungsrechtlich
unverhältnismäßiger Weise ein. Wenn eine Rechtsreferendarin oder ein Rechts -
referendar nicht bereit ist, auf eine entsprechende äußere Bekundung, zum Bei-
spiel durch ein Kleidungsstück, zu verzichten, können die konkreten betroffenen



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1954

16

Einzeltätigkeiten, auf deren Ausübung kein Anspruch besteht, in der Referendar-
ausbildung zwar nicht wahrgenommen werden. Die Gesamtausbildung als solche
und die Erfüllung des Ausbildungszwecks werden hierdurch aber nicht in Frage
gestellt. Es können – wie auch in der Vergangenheit – zusätzliche Übungs- und
Ausgleichsmaßnahmen für die nicht möglichen Tätigkeiten angeboten und keine
nachteiligen Schlussfolgerungen in Ausbildungszeugnissen gezogen werden. 

Die Aufgabenerfüllung der Staatsanwaltschaften ist, wie ausgeführt, ebenfalls
vom Grundsatz der Neutralität und Objektivität geprägt. Rechtsstaatliche – objek-
tive, unvoreingenommene, neutrale – Ermittlungs- und Strafverfahren sind ange-
sichts der hoheitlichen Sanktionsmöglichkeiten und des sich aus einer Verurtei-
lung ergebenden wesentlichen Grundrechtseingriffs von besonderer Bedeutung.
Dies gilt in Anbetracht des ganz erheblichen Einflusses des staatsanwaltschaft -
lichen Ermittlungsverfahrens auf Verlauf und Ergebnis strafrechtlicher Verfahren
auch schon für staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren. Auch die die Staats-
anwaltschaft repräsentierenden Personen sollen deshalb bei mündlichen Verhand-
lungen und bestimmten formalisierten anderen Verfahrenshandlungen dem Ver-
bot religiöser, weltanschaulicher oder politischer Symbole oder Kleidungsstücke
unterliegen. Bei Verfahrenshandlungen mit unmittelbarer Außenwirkung ist es
daher auch im Aufgabenbereich der Staatsanwaltschaft geboten und gerechtfer-
tigt, entsprechendes dienstliches und persönliches Verhalten zu trennen und die
individuelle Grundrechtsausübung in diesem begrenzten Bereich einzuschränken.
Dies gilt zum Beispiel für die Teilnahme an der Hauptverhandlung (§ 226 StPO), an
der Eröffnung eines Haftbefehls oder Unterbringungsbeschlusses (§§ 115, 126 a,
168 c StPO), an der mündlichen Haftprüfung (§ 118 a StPO) oder an richter lichen
Untersuchungshandlungen (§ 168 StPO), wie an richterlichen Vernehmungen 
des Beschuldigten oder eines Zeugen oder an einem richterlichen Augenschein
(§§ 168 c, 168 d StPO). Gleiches gilt bei staatsanwaltlichen Zeugenvernehmungen
nach § 161 a StPO.

Das Verbot greift auch dann, wenn staatsanwaltliche Aufgaben gemäß § 142 Ab-
satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 sowie § 145 Absatz 2 GVG von Amtsanwälten
oder gemäß § 142 Absatz 3 GVG von Rechtsreferendaren insbesondere beim Sit-
zungsdienst wahrgenommen werden. Auch Amtsanwälte und Rechtsreferendare
haben bei Erfüllung der entsprechenden Aufgaben als Vertreter der Staatsanwalt-
schaft die gleiche Neutralität und Unparteilichkeit zu wahren, sodass auch bei ih-
nen die Erweckung eines entgegenstehenden Anscheins vermieden werden soll. 

Für den Referendarbereich liegt hierin für die Betroffenen keine wesentliche, un-
zumutbare Beschränkung ihrer Ausbildung. Anstelle einer Zuweisung zur Staats-
anwaltschaft kommt eine Zuweisung an ein Gericht (Strafrichter oder Strafkam-
mer) als zumutbare Alternative in Betracht. Das Verbot erstreckt sich im Übrigen
nur punktuell auf einen einzelnen staatsanwaltlichen Aufgabenbereich; auch sind
bisher in der Praxis zumutbare Ausgleichsmaßnahmen angeboten worden (z. B.
Plädoyerübungen außerhalb einer Hauptverhandlung). Insgesamt ergeben sich
deshalb auch im staatsanwaltschaftlichen Bereich keine wesentlichen Nachteile
für die Gesamtausbildung, die höher als die mit dem Verbot verfolgten Zwecke
gewichtet werden müssten.

Für die zahlreichen anderen im Bereich der Justiz, etwa der Vollziehung, Voll-
streckung und der Unterstützung, ohne richterliche oder staatsanwaltliche Ent-
scheidungskompetenzen tätige Personen erscheint ein entsprechendes striktes
Verbot nicht geboten. Bei diesen Justizbediensteten kann deren Glaubens- und
Bekenntnisfreiheit der Vorrang eingeräumt werden.

Das Verbot soll bei der Erfüllung richterlicher und staatsanwaltlicher Aufgaben
nur dann gelten, wenn diese in einer Sitzung (hier wird derselbe Begriff wie in 
§ 176 GVG verwendet) oder außerhalb einer Sitzung in Anwesenheit von Betei-
ligten, Zeugen oder Sachverständigen wahrgenommen werden. 

Wird die Aufgabe in einer Sitzung wahrgenommen, ist es für das Verbot nicht er-
forderlich, dass Beteiligte, Zeugen oder Sachverständige tatsächlich anwesend
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sind. Das Verbot soll in der formalen Situation der Sitzung auch dann gelten,
wenn beispielsweise nur Vertreter der Öffentlichkeit oder der Presse anwesend
sind oder Beteiligte aufgrund eines Anwesenheitsrechts anwesend sein könnten
(z. B. bei einem Verkündungstermin). 

Werden richterliche oder staatsanwaltliche Amtshandlungen außerhalb einer Sit-
zung (hier wird dieselbe Begrifflichkeit wie in § 180 GVG verwendet) vorgenom-
men, erfolgt dies zwar regelmäßig ohne neutralisierende Amtstracht. Wenn hier-
bei ein nach außen wirkendes Auftreten erfolgt, muss aber auch die diese Amts-
handlung für das Gericht oder die Staatsanwaltschaft leitende Person den An-
schein fehlender Neutralität und Unparteilichkeit vermeiden. Außerhalb einer Sit-
zung soll maßgeblich sein, ob die Amtshandlung in Anwesenheit von Beteiligten
einschließlich deren Vertreter, Zeugen oder Sachverständigen vorgenommen
wird, weil – unabhängig vom formalen äußeren Rahmen einer Sitzung – auch
dann bei den Anwesenden der Eindruck der Voreingenommenheit oder Parteilich-
keit entstehen kann, wenn entsprechende Symbole oder Kleidungsstücke getragen
werden. Auch wenn keine Beteiligten oder deren Vertreter anwesend sind, soll
zum Beispiel bei einem staatsanwaltlich vernommenen Zeugen (etwa einer Opfer-
zeugin) oder einem Gutachter ebenfalls kein Anschein der Voreingenommenheit
oder fehlender Neutralität erweckt werden. Das Verbot erfasst daher etwa auch
die staatsanwaltliche Vernehmung des Beschuldigten oder betreuungsrichterliche
Anhörungen und Erörterungen im Krankenhaus, unabhängig davon, ob diese
Handlungen aufgrund ihrer äußeren Gestaltung auch als Sitzung bewertet werden
könnten. 

Das Verbot gilt dagegen nicht bei rein schriftlich durchgeführten Verfahren oder
beispielsweise auch nicht, wenn ein Richter oder Rechtspfleger in seinem Dienst-
zimmer die Akten bearbeitet oder wenn in einem staatsanwaltschaftlichen Verfah-
ren mit der Polizei die weiteren Ermittlungen besprochen werden. Bei der verfas-
sungsrechtlich gebotenen Abwägung der verschiedenen Interessen wird bei Tätig-
keiten in diesem internen Dienstbereich der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit des
einzelnen Amtsträgers der Vorrang eingeräumt.

Welche religiös, weltanschaulich oder politisch geprägten Symbole und Klei-
dungsstücke erfasst werden sowie die Gründe und verfassungsrechtliche Recht-
fertigung für das Verbot sind bereits im Allgemeinen Teil der Begründung näher
dargelegt. 

Zu Nummer 2 Buchstaben c und d

Das Verbot soll für Berufsrichter auch für die bisher in § 21 Absatz 3 AGGVG
geregelten Verfahren gelten. Deshalb wird dem neuen Absatz 4 eine entsprechen-
de Verweisung in einem neuen Satz angefügt. Die bestehenden Amtstrachtrege-
lungen sollen im Übrigen unberührt bleiben.

Zu Artikel 2 (Änderung des Gesetzes über die Gerichte für Arbeitssachen) 
Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-

ordnung) 
Zu Artikel 4 (Änderung des Ausführungsgesetzes zum Sozialgerichtsgesetz)
Zu Artikel 5 (Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung)

Insoweit wird auf die Begründung im Allgemeinen Teil und zu Artikel 1 Bezug
genommen. Diese gilt entsprechend.
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Zu Artikel 6 (Änderung des Landesgesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit 
– LFGG)

Zu Nummer 1

§ 5 Absatz 1 wird ein neuer Satz 2 angefügt, der klarstellt, dass die durch Artikel 1
Nummer 2 Buchstabe b dieses Gesetzes geschaffene Regelung des § 21 Absatz 3
Satz 1 AGGVG auch bei den staatlichen Notariaten und Grundbuchämtern bei
den in § 1 Absatz 2 und 3 LFGG genannten Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit gilt. Dies könnte sonst in Frage stehen, weil die staatlichen Notariate
und Grundbuchämter nach § 1 Absatz 1 LFGG „anstelle der Gerichte zuständig“
sind. Bundesgesetzliche Grundlagen dieser derzeit noch in Baden-Württemberg
bestehenden besonderen Zuständigkeiten bilden Artikel 147 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch und § 149 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 der
Grundbuchordnung in der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung. Für die An-
wendbarkeit der neuen Regelung in § 21 Absatz 3 Satz 1 AGGVG macht es nach
deren sich auf richterliche Aufgaben beziehenden Regelungszweck keinen we-
sentlichen Unterschied, ob anstelle eines Amtsgerichts (noch) ein staatliches No -
tariat oder Grundbuchamt zuständig ist. 

Die neue Regelung des § 21 Absatz 3 Satz 1 AGGVG soll sich hingegen nicht auf
die Beurkundungszuständigkeiten der Notare im Landesdienst nach § 3 Absatz 1
Satz 1 LFGG beziehen. Diese Zuständigkeiten betreffen keine richterlichen, son-
dern notarielle Aufgaben. Insoweit bleibt nach § 20 Absatz 1 Satz 1 LFGG die für
nicht beamtete Notare geltende bundesgesetzliche Norm des § 14 der Bundes -
notarordnung (BNotO) entsprechend anwendbar. Gründe für eine besondere lan-
desgesetzliche Regelung ausschließlich für die Gruppe der Notare im Landes-
dienst sind nicht ersichtlich, zumal die Beteiligten hier im Unterschied zu gericht-
lichen Verfahren ihren Notar frei wählen können. 

Die neue Regelung in § 21 Absatz 3 Satz 1 AGGVG gilt auch nicht für die Tätig-
keit der Ratschreiber: Soweit diese öffentliche Beurkundungen oder Beglaubigun-
gen vornehmen (§ 32 Absatz 3 und 4 LFGG), werden sie außerhalb von § 1 Ab-
satz 2 und 3 LFGG tätig. Ihre übrigen Zuständigkeiten fallen der Sache nach be-
reits nicht in den Anwendungsbereich von § 21 Absatz 3 AGGVG. 

Zu Nummer 2

§ 16 LFGG in der ab 1. Januar 2018 geltenden Fassung von Artikel 3 Nummer 1
des Gesetzes zur Abwicklung der staatlichen Notariate und zur Anpassung von
Vorschriften zu Grundbucheinsichtsstellen vom 29. November 2016 (GBl. S. 605)
wird durch eine erweiterte Fassung der Überschrift und Einfügen eines neuen Ab-
satzes 1a mit Regelungen zum Attribut eines Notariatsabwicklers geändert; von
einer Neuzählung der Absätze soll abgesehen werden, da Absatz 2 bereits Gegen-
stand einer Verweisung in § 13 der Abwicklervergütungsverordnung ist. 

Nach § 114 Absatz 4 Satz 2 BNotO in der ab 1. Januar 2018 geltenden Fassung
ergeben sich die näheren Bestimmungen zum Amt des Notariatsabwicklers aus
Landesrecht. Aufgrund der Verweisung des § 13 Satz 2 LFGG in der ab 1. Januar
2018 geltenden Fassung gelten für die Notariatsabwickler die Vorschriften der
Bundesnotarordnung für Notariatsverwalter entsprechend, soweit im Landesge-
setz für die freiwillige Gerichtsbarkeit nichts anderes bestimmt ist. Damit werden
über § 57 Absatz 1 BNotO die Regelungen zur elektronischen Signatur, wie sie in
dem durch Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestags vom 23. März 2017 neu
gefassten § 33 BNotO vorgesehen sind, entsprechend auch für Notariatsabwickler
gelten. Der in § 16 LFGG neu einzufügende Absatz 1a nimmt für das Notarattri-
but der Notariatsabwickler die notwendigen Anpassungen gegenüber dem künfti-
gen § 33 Absatz 1 Satz 3 BNotO vor. 
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Satz 1 verzichtet mit Rücksicht darauf, dass Amtsbezirk und Amtsbereich jedes
Notariatsabwicklers das Gebiet des Landes ist, auf die Angabe eines Amtssitzes
bei dem Attribut eines Notariatsabwicklers. Somit benötigt ein Notariatsabwickler
auch dann nur eine Signaturkarte, wenn er mehrere Referate und Abteilungen ei-
nes oder mehrerer ehemaliger staatlicher Notariate abwickelt. 

Satz 2 sieht die Angabe der Notarkammer bei dem Attribut eines Notariatsab-
wicklers nur in solchen Fällen vor, in denen ein Notar oder Notarassessor zum
Notariatsabwickler bestellt ist. 

Zu Nummer 3

Die neuen Absätze 2 bis 6 enthalten Regelungen zu elektronischen Signaturen
von Notaren und Notarvertretern im Landesdienst, zu Meldepflichten und Eintra-
gungen in das von der Bundesnotarkammer geführte Notarverzeichnis. Die Rege-
lung der bislang nicht oder nur auf Ebene von Verwaltungsvorschriften bestehen-
den Vorgaben in ein Landesgesetz wird notwendig im Zusammenhang mit auf-
grund eines Gesetzesbeschlusses des Bundestags vom 23. März 2017 bevor -
stehenden Änderungen der Bundesnotarordnung. Da die Bundesnotarordnung in
der bis 31. Dezember 2017 geltenden Fassung nicht für die Notare im Landes-
dienst gilt, sind für diese bis 31. Dezember 2017 entsprechende landesgesetzliche
Regelungen festzulegen. 

Die neuen Absätze 2 bis 4 lösen die bisherige Regelung und Praxis zu § 23 a Satz 1
der Ersten Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums zur Ausführung des
Landesgesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit (1. VV LFGG) in Verbindung
mit § 2 a Absatz 1 und 2 der Dienstordnung für Notarinnen und Notare (DONot)
ab, indem sie Regelungen vorwegnehmen, wie sie in der vom Bundestag am 
23. März 2017 beschlossenen Neufassung von § 33 BNotO (Elektronische Signa-
tur) vorgesehen sind. Dabei werden in Absatz 2 Satz 3 für Notare und Notarver-
treter im Landesdienst notwendige Anpassungen beim Notarattribut vorgenom-
men. 

Der neue Absatz 5 nimmt in der vom Bundestag am 23. März 2017 beschlossenen
Neufassung von § 34 BNotO (Meldepflichten) enthaltene Regelungen vorweg und
löst dabei die bislang maßgeblichen Regelungen in § 23 a der 1. VV LFGG auch
in Verbindung mit § 2 a Absatz 3 DONot und in Nummer 4 der Verwaltungsvor-
schrift des Innenministeriums zur Gestaltung, Verwendung und Sicherung von
Dienstsiegeln ab. Die Meldepflichten der Notare und Notarvertreter im Landes-
dienst nach Satz 1 bestehen nur gegenüber dem nach §§ 4 und 49 Absatz 1 LFGG
aufsichtführenden Präsidenten und nicht gegenüber der Notarkammer Baden-
Württemberg; deshalb sieht Satz 3 vor, dass die Bundesnotarkammer vom auf-
sichtführenden Präsidenten unterrichtet wird. 

Der neue Absatz 6 nimmt in dem vom Bundestag am 23. März 2017 beschlosse-
nen neuen § 78 l BNotO enthaltene Regelungen vorweg, wobei notwendige Modi-
fikationen in Bezug auf das System des staatlichen Notariats in Baden-Württem-
berg vorgenommen werden. Während die künftige bundesrechtliche Regelung
vorsieht, dass die Landesjustizverwaltung die Notarkammer von im Notarver-
zeichnis einzutragenden Änderungen benachrichtigt und die Pflege des von der
Bundesnotarkammer bereits heute auf der Grundlage von § 78 Absatz 3 Satz 2
BNotO geführten Notarverzeichnisses der Notarkammer aufgibt, sieht die landes-
gesetzliche Regelung in Bezug auf Notare im Landesdienst und Amtsverwalter
vor, dass die Eintragungen in das Notarverzeichnis unmittelbar vom Justizminis -
terium oder dem Präsidenten des Oberlandesgerichts vorzunehmen sind. Entspre-
chend wird bereits heute auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen der Bundesnotarkammer und der Justizverwaltung Baden-Württemberg
verfahren.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 1954

20

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Mit Ausnahme der erst am 1. Ja -
nuar 2018 in Kraft tretenden Regelung in Artikel 6 Nummer 2 (§ 16 LFGG) soll
das Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft treten.

Absatz 2 bestimmt klarstellend, dass Artikel 6 Nummer 1 und 3 mit Ablauf des
31. Dezember 2017 außer Kraft treten. Die davon betroffenen §§ 5 und 20 LFGG
werden durch andere Gesetze zum 1. Januar 2018 neu gefasst. 

C. Wesentliches Ergebnis der Anhörung

1. Anhörungsverfahren

Der Entwurf eines Gesetzes zur Neutralität bei Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten wurde durch Beschluss der Landesregierung vom 21. Februar 2017 zur An-
hörung freigegeben. Angehört wurden die Obergerichte, die Generalstaatsanwalt-
schaften, die Vertretungen der Beschäftigten und deren Berufsorganisationen,
sonstige berufsständige Organisationen und Einrichtungen sowie Vertreter des
Christentums, des Judentums und des Islam. Der Gesetzentwurf wurde gleichzei-
tig in das Beteiligungsportal Baden-Württemberg mit der Möglichkeit, den Ge-
setzentwurf zu kommentieren, eingestellt. Außerdem wurden die Stelle für Büro-
kratieabbau und der Normenprüfungsausschuss beteiligt.

Von den insgesamt 50 angehörten Stellen haben Stellung genommen:

–  die Präsidentin und die Präsidenten der baden-württembergischen Obergerichte
und die Generalstaatsanwälte,

–  der Landesrichter- und -staatsanwaltsrat sowie der Hauptpersonalrat,

–  der Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e. V.,

–  der Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Würt-
temberg,

–  der Finanzrichterbund Baden-Württemberg,

–  der Bund ehrenamtlicher Richterinnen und Richter und die Deutsche Vereini-
gung der Schöffinnen und Schöffen, Landesverband Baden-Württemberg e. V.,

–  der Bund Deutscher Rechtspfleger, Landesverband Baden-Württemberg,

–  die BBW Beamtenbund Tarifunion,

–  der DGB-Bezirk Baden-Württemberg,

–  die Deutsche Justiz-Gewerkschaft, Landesverband Baden-Württemberg e. V.,

–  der Anwaltsverband Baden-Württemberg,

–  die Rechtsanwaltskammer Karlsruhe,

–  die Erzdiözese Freiburg, die Diözese Rottenburg-Stuttgart und die Evangelischen
Landeskirchen in Baden und in Württemberg (gemeinsame Stellungnahme),

–  die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg,

–  die Islamische Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg e. V.,

–  der Zentralrat der Muslime,

–  die Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien in Deutschland, Kirchenbezirk
Baden-Württemberg.

Die vollständigen Stellungnahmen sind als Anhang angefügt.
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2. Zusammenfassung der Stellungnahmen

a) Generelle Stellungnahmen

    Zusammengefasst ergibt sich aus den eingegangenen Stellungnahmen, dass der
Gesetzentwurf von den Vertretern aus dem Justizbereich einschließlich der
Inte ressenverbände und Gewerkschaften ganz überwiegend grundsätzlich posi-
tiv und ein Verbot nicht als verfassungswidrig bewertet wird. Demgegenüber
haben sich der DGB-Bezirk Baden-Württemberg und die Repräsentanten der
Kirchen beziehungsweise Religionen zu dem Verbot zumindest kritisch oder
grundsätzlich ablehnend geäußert. 

    Die für die Ablehnung vorgebrachten Argumente sind im Wesentlichen auch in
der bisherigen Gesetzesbegründung bereits angesprochen worden; es kann in-
soweit auf diese Bezug genommen werden.

b) Ausschluss der Schöffen und sonstigen ehrenamtlichen Richter von dem strik-
ten Verbot

    Von der Justizpraxis und den Verbänden aus dem Justizbereich ist der Aus-
schluss der Schöffen und sonstigen ehrenamtlichen Richter überwiegend kritisch
bewertet worden. Nachdrücklich abgelehnt wird der Ausschluss vom Bund eh-
renamtlicher Richterinnen und Richter beziehungsweise der Deutschen Vereini-
gung der Schöffinnen und Schöffen, Landesverband Baden-Württemberg. 

    Aus der Justizpraxis wird zusätzlich mehrfach darauf hingewiesen, dass dieser
Ausschluss zu der Fehlannahme verleiten könne, dass ehrenamtlichen Richtern
das Tragen sämtlicher Symbole und Kleidungsstücke mit religiösem, weltan-
schaulichem oder politischem Bezug erlaubt sei; für ehrenamtliche Richter gel-
te aber ebenfalls das allgemeine Mäßigungsgebot. Es wird deshalb zumindest
eine Klarstellung in der Begründung angeregt.

    In den Stellungnahmen wird zwar zutreffend darauf hingewiesen, dass die
Schöffen und sonstigen ehrenamtlichen Richter dasselbe Stimmrecht wie die
Berufsrichter haben und sie ebenfalls unabhängig und an das Neutralitätsgebot
gebunden sind.

    Dennoch hält die Landesregierung auch nach nochmaliger Prüfung aus den im
Allgemeinen Teil angeführten Gründen an der bisher vorgesehenen Regelung
fest. 

    Die Anregung klarzustellen, dass für Schöffen und ehrenamtliche Richter das
auch schon bisher geltende allgemeine Gebot zu Mäßigung und Zurückhaltung
weiterhin gilt, ist durch eine Änderung des Gesetzeswortlautes und durch eine
Ergänzung der Begründung umgesetzt worden.

c) Der Landesrichter- und -staatsanwaltsrat hat im Hinblick auf den Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz ausgeführt, Richtern und Staatsanwälten müsse die Mög-
lichkeit eröffnet bleiben, dezente Bekenntnissymbole zu tragen, weshalb das
Verbot nur deutlich sichtbar getragene Symbole erfassen solle.

    Eine derartige Einschränkung des Verbotes ist verfassungsrechtlich nicht erfor-
derlich und könnte vor allem zu Abgrenzungsschwierigkeiten und Streitigkei-
ten führen, welches Symbol im Einzelfall noch dezent ist und nicht ins Auge
springt und welches bereits deutlich sichtbar ist. Dies soll durch ein striktes
Verbot vermieden werden.

d) In zwei Stellungnahmen wird angeregt zu prüfen, ob auch Urkundsbeamte bei
der Protokollführung in das Verbot einbezogen werden sollen. Die Einbe -
ziehung der Urkundsbeamten ist im Vorfeld von der Landesregierung bereits
geprüft und abgelehnt worden, da diesem Personenkreis, auch wenn er in Sit-
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zungen eine Amtstracht trägt, keine mit Richtern und Staatsanwälten vergleich-
bare Stellung und Entscheidungsbefugnis zukommt und deshalb das strikte
Verbot nicht erforderlich ist.

e) In zwei anderen Stellungnahmen wird zu erwägen gegeben, ob zur bisherigen
Amtstracht als milderes Mittel nur das Tragen einer Kopfbedeckung vorge-
schrieben werden sollte. Da das vorgesehene Verbot nicht nur Kopfbedeckun-
gen, sondern alle religiös, weltanschaulich oder politisch motivierte Symbole
und Kleidungsstücke, die gleichermaßen den Anschein fehlender Neutralität
hervorrufen können, erfassen soll, wäre die Umsetzung dieses Vorschlages
nicht zielführend und nicht ausreichend.

f) Normenprüfungsausschuss und Stelle für Bürokratieabbau

    Der Normenprüfungsausschuss hat einzelne redaktionelle Änderungen vorge-
schlagen, die berücksichtigt worden sind.

    Die Stelle für Bürokratieabbau im Innenministerium hat keine Einwendungen
erhoben.

g) Kommentare im Beteiligungsportal

    Der Gesetzentwurf ist im Beteiligungsportal Baden-Württemberg vom 22. Feb -
ruar bis 31. März 2017 veröffentlicht worden und konnte dort kommentiert
werden. In dieser Zeit sind insgesamt 14 Kommentare, davon 13 ohne Namens-
nennung, einer vom Aktionsbündnis muslimischer Frauen e. V., eingegangen.
Von diesen Stellungnahmen waren drei befürwortend, zehn ablehnend und eine
kritisch beziehungsweise offen (Regelung sollte genau überlegt und geprüft
werden).

    Die Einwendungen enthalten keine wesentlichen neuen Argumente. Sie erfor-
dern auch nach nochmaliger Überprüfung keine abweichende Bewertung.
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Anlage
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- per E-Mail - 

, 

hat zum Anhörungsentwurf folgende Stellungnahme abgegeben:

„Für die Gerichte wie auch die Staatsanwaltschaften ergeben sich besondere 

Anforderungen an eine neutrale, objektive und unparteiliche Amtsführung.

Wenn mit diesem Gesetz der Anschein fehlender Neutralität der Personen 

vermieden werden soll, die das Gericht repräsentieren, erschließt sich mir nicht, 

warum dann diese Vorschrift nicht auch für ehrenamtliche Richter gelten soll. 

Immerhin üben diese Personen gem. § 30 GVG während der Hauptverhandlung 

das Richteramt in vollem Umfang aus  - und mit gleichem Stimmrecht.
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Eine Differenzierung in haupt - und ehrenamtliche Richter insoweit - wie es in dem 

Entwurf vorgesehen ist - würde darüber hinaus eine geringere Bedeutung der 

Laienrichter implizieren,

was aber mit der gesetzgeberischen Konzeption nicht in Einklang gebracht werden 

kann“.

                                                                     , Richterin am  

, schließt sich dieser Stellungnahme vollumfänglich an und führt weiter 

aus:

„Nach meiner Auffassung verletzt das Tragen eines Kopftuchs den notwendigen 

Eindruck der Unparteilichkeit und Neutralität des Gerichts. Darüber hinaus steht 

der Demonstration einer Weltanschauung, die Ausprägung einer religiösen 

Einschränkung der Stellung der Frau ist, die Würde des Gerichts als Organ dieses 

Staates entgegen.  Es sind wegen der offensichtlich fehlenden Neutralität zudem 

ständige Ablehnungsanträge zu befürchten. 

Der Umstand, dass Religion im Gerichtssaal nicht zu suchen hat, findet auch 

Ausdruck in § 34 Abs.1 Nr. 6 GVG, wonach Religionsdiener und Mitglieder solcher 

religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben 

verpflichtet sind, als Schöffen ungeeignet sind“.

Herr Richter am Amtsgericht  teilt zum o.g. Erlass mit, dass er

im Gesetzesentwurf eine klarstellende Beschränkung auf äußerlich erkennbare 

Symbole oder Kleidungsstücke für sinnvoll und notwendig hält.
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lgastraße 2    70182 Stuttgart       Telefon 0711 212 0      Telefax 0711 212 3024       poststelle@olgstuttgart.justiz.bwl.de
stuttgart.de    wuerttemberg.de      www.service

Parkmöglichkeiten:  Tiefgaragen Landesbibliothek oder Staatsgalerie      VVS
  Funktionszeit 

  

Anhörung zu dem Entwurf für ein „Gesetz zur Neutralität bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften des Landes“

für die Gelegenheit, zu dem Anhörungsentwurf eines „Gesetzes zur Neutralität bei 

Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes“ Stellung nehmen zu können, danke 
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Dies gilt nicht für ehrenamtliche 

Richter
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zu dem Entwurf für ein „Gesetz zur Neutralität bei Gerichten und Staatsa
aften des Landes“

zung überdenkenswert. Denn man könnte die Formulierung „Dies gilt nicht für ehrenamtliche 
ter.“ in den Absätzen 3 der Artikel 2 bis 4 des Gesetzentwurfes ohne klarstellende Worte 
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„Unberührt bleibt die allgemeine Pflicht der Schöffen und der ehrenamtlichen 

eingenommenheit vermieden wird.“

Wort der „Interessenrepräsentanz“ 

schlagen möchte, von die Formulierung „eine Interessenrepräsentanz“ gegen die Formuli
rung „ihre Anschauungen und besonderen Erfahrungen“ 
Klammerzusatz dahinter das Wort „ehrenamtliche“ mit aufzunehmen.
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„
“
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„
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keit stets von „Kollegen“ gesprochen
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Deutscher Gewerkschaftsbund 
Bezirk Baden-Württemberg 

DGB-Bezirk Baden-Württemberg | Willi-Bleicher-Str. 20 | 70174 Stuttgart 

Name, Adresse und zur Bearbeitung notwendige Angaben 
werden vorübergehend gespeichert.  
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Material. 

Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg 
Ministerialdirektor Elmar Steinbacher 
Postfach 10 34 61 
70029 Stuttgart 

vorab per Email: poststelle@jum.bwl.de und speiser@jum.bwl.de 

Stellungnahme des DGB zu dem Entwurf für ein „Gesetz zur Neutralität bei Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften des Landes“ – Az.: 3101/0029 

31. März 2017

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Steinbacher, 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme des DGB Baden-Württemberg zum  
Anhörungsentwurf für ein „Gesetz zur Neutralität bei Gerichten und Staatsanwaltschaften 
des Landes“. 

Angefügt senden wir Ihnen unsere o. g. DGB-Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dominik Gaugler 

Anlage 
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Stellungnahme des DGB Baden-Württemberg 
zu dem Entwurf für ein „Gesetz zur Neutralität bei Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten des Landes“ 
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DDeutscher 
Gewerkschaftsbund 
 
Bezirk 
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Zum vorliegenden Gesetzesentwurf nimmt der DGB Baden-Württem-
berg wie folgt Stellung: 
 
Die richterliche Unabhängigkeit, die Transparenz der Entscheidungswege, die Offenheit 
der Kommunikation und die Neutralität staatlicher Organe sind für den DGB Baden-
Württemberg elementare Bestandteile unseres demokratischen Rechtsstaats. Für die 
Bürgerinnen und Bürger sind sie Garanten dafür, dass rechtliche Auseinandersetzun-
gen allein nach den Maßstäben unserer Gesetze entschieden werden, unabhängig von 
der (religiösen) Weltanschauung der in Konflikt geratenen Parteien. Der Gottesbezug 
z. B. im Vorspruch zur Landesverfassung, wie auch im Grundgesetz macht dabei deut-
lich, dass dabei die dem Staat gebotene weltanschaulich-religiöse Neutralität nicht als 
eine distanzierende im Sinne einer strikten Trennung von Staat und Kirche zu verstehen 
ist, sondern als eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekennt-
nisse gleichermaßen fördernde Haltung. 
 
Der Schutz dieser Güter gebietet es daher, regelmäßig zu überprüfen, ob sie von ge-
sellschaftlichen Veränderungen betroffen sind, die ein Eingreifen des Gesetzgebers er-
forderlich machen. 
 
Bereits seit einiger Zeit wird an verschiedener Stelle die Debatte geführt, ob die Grunds-
ätze des Rechtstaats gefährdet sind, wenn Beamtinnen und Beamten sich das Gesicht 
verhüllen und ob daher ein Eingriff des Gesetzgebers notwendig ist. 
Für das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) wird ein entsprechender Gesetzentwurf be-
reits im Bundestag behandelt (BT-Drucksache 18/11180). In seiner Stellungnahme zu 
diesem Gesetzesentwurf hat der DGB klar gemacht, dass den Beamtinnen und Beam-
ten neben der offenen, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen för-
dernde Haltung, auch das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf freie Religionsaus-
übung zusteht. Aus einer Zusammenschau der Glaubensfreiheit und der Gleichheits-
grundrechte der Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG und Art. 33 Abs. 3 GG sowie des Art. 140 GG 
i.V.m. Art. 136 Abs. 1 und des Art. 137 Abs. 1 Weimarer Reichsverfassung (WRV) 
ergibt sich die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates, der die innere Freiheit 
des Einzelnen, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen zu bilden und diese nach 
außen zu bekennen und zu verbreiten ebenso schützt, wie die negative Glaubensfrei-
heit, also das Recht, gerade keinen Glauben oder keine Weltanschauung zu teilen. 
Darin eingeschlossen ist das Recht der Zulassung zu öffentlichen Ämtern unabhängig 
von dem religiösen Bekenntnis (Art. 140 GG i. V. m. Art 136 Abs. 2 WRV). 
 
Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 27. Ja-
nuar 2015 zum pauschalen Kopftuchverbot an Schulen in Nordrhein-Westfalen deut-
lich zum Ausdruck gebracht, dass eine abstrakte Gefahr für die staatliche Neutralität 
nicht ausreicht, um die Bekenntnisfreiheit einzuschränken (1 BvR 471/10, 1 BvR 
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1181/10). Danach wird die bloße Sichtbarkeit religiöser oder weltanschaulicher Zuge-
hörigkeit durch die weltanschaulich-religiöse Neutralität des Staates nicht ohne weite-
res ausgeschlossen. Denn alleine mit einer äußeren religiösen Bekundung durch ein-
zelne Berufsrichterinnen und Berufsrichter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare ist - anders als es dies beim staatlich 
verantworteten Kreuz oder Kruzifix im Gerichtssaal der Fall wäre - keine Identifizierung 
des Staates mit einem bestimmten Glauben verbunden. 
 
Diesen Konflikt mit Hilfe von sehr weiten, unkonkreten Formulierungen zu lösen ist 
nicht zielführend und führt im Ergebnis zu einem Zustand der Rechtsunsicherheit. 
 
Eine bundesweit einheitliche Regelung ist aus Sicht des DGB Baden-Württemberg die 
beste Lösung, um dem Gebot der Klarheit und Transparenz zu entsprechen. Auf Grund 
der dynamischen Verweisung in § 71 DRiG auf das BeamtStG wird die neue Regelung 
im BeamtStG auch für Berufsrichterinnen und Berufsrichter, egal welche Bezeichnung 
sie tragen, im Landesdienst gelten. Dies halten wir für ausreichend, um der Neutrali-
tätspflicht des Staates nachzukommen. Wir können nicht erkennen, weshalb in Baden-
Württemberg die Notwendigkeit einer weitergehenden Regelung als im Bund besteht. 
 
Zusätzlich werden durch eine so weitgehende Regelung, wie sie der vorgelegte Geset-
zesentwurf der Landesregierung vorsieht, zusätzliche Fragen aufgeworfen. Der An-
schaulichkeit halber seien hier einige Beispiele genannt:  

Sind unsere Richterinnen und Richter derzeit nicht politisch neutral?  
Nutzen sie die Gerichtssäle, um für ihre religiösen Überzeugungen zu werben? 
Sind sie bei der Entscheidungsfindung durch persönliche Neigungen beeinflusst? 
Oder warum gibt es hier einen Regelungsbedarf?  
Welche weiteren Sachverhalte werden durch eine solche weitgehende Regelung 
noch erfasst? Ist das Tragen von Eheringen Ausdruck einer christlich geprägten 
Bindungssymbolik? Darf es im Gerichtsgebäude Weihnachtsschmuck geben? 

 
Der DGB Baden-Württemberg ist sich darüber im Klaren, dass dies nicht die Fragestel-
lungen sind, auf die der vorgelegte Gesetzesentwurf eine Antwort geben möchte. Den-
noch sollten sie im weiteren Gesetzgebungsverfahren beachtet werden, denn sie könn-
ten durch den vorgelegten Entwurf in der Debatte gestellt werden und dazu führen, 
dass ein verzerrtes Bild unserer Gerichtsbarkeit entsteht. 
 
Das Bild, das der DGB Baden-Württemberg von unserer Gerichtsbarkeit hat, zeigt Rich-
ter, Richterinnen, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, Referendare und Referendarinnen 
die ihren Dienst in der dafür vorgesehenen Dienstkleidung versehen. Sie fügen der 
Dienstkleidung weder Anstecker, Buttons oder sonstige Symbole hinzu. 
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Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Steinbacher, 

ich bedanke mich für die Übersendung der Unterlagen. 

Wir unterstützen ausdrücklich das Gesetz zur Neutralität bei Gerichten und Staatsanwaltschaften des 
Landes. Insofern verzichten wir auf eine weitere Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Anwaltsverband Baden-Württemberg – Postfach 1221 70808 Korntal-Münchingen
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Anwaltsverband Baden-Württember

im Deutschen AnwaltVerein e. V. 

Hasenbergsteige 5 
70178 Stuttgart 

Geschäftsstelle: 
Johannes-Daur-Straße 10 
70825 Korntal-Münchingen 

Postfach 1221 
70808 Korntal-Münchingen 

www.av-bw.de 
info@av-bw.de 
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[06= VY1.+DU z.5126 [G: ?x=>R=?>>< Z ? V[^ ;x<OP>? ZU VY1.+DB ;>QU ?Q? { `ba ?>><U <;;; L^3/.=
<QSy VY1.+DU V1*7-6)** [G: ;Q=;>=?>;O Z ; V[^ <wxP;; ZU `ba ?>;@U <Q; L^3/.= O;S=

|) *G67-1/ [1.+9**)/0*2::9/1/51/ c7-.9/I1/ AF-61/ 321 D.)/3.17-51 N.2551. *GC21 D1:12/*7-9+5*C1.51

[G/ Y1.+9**)/0*.9/0= N21 _1C126201/ D.)/301*15A/G.:1/ *2/3 9/A)01K1/U 2/ 31. |)*9::1/*7-9) :25 31.

^16202G/*+.12-125 A) *1-1/ )/3 A) 2/51.].1521.1/ *GC21 *7-621T627- 2/ 2-.1: a2.I)/0*K1.127- 9)+12/9/31.

9KA)*52::1/= YG. 321*1: \2/51.0.)/3 *7-6901/ C2. [G.U 321 D1*15A1*K10.,/3)/0 ): +G601/31 B.CF0)/01/

A) 1.0F/A1/}

KS ()*A)01-1/ 2*5 39[G/U 39** K19:5151 c5995*9/CF651 )/3 ^27-51. 9)7- 96* c5995*K1321/*5151 )/3 2/*GC125

5.G5A 2-.1. K1*G/31.1/ X+627-51/*5166)/0 D.)/3.17-5**7-)5A 01/21T1/= J/ 31: 9/01*].G7-1/1/ X+627-51/E

I.12* *5GT1/ *27- AC12 D.)/31/5*7-123)/01/ 31. Y1.+9**)/0} 321 D9.9/521 12/1* +,. 31/ c5995 )/1/5K1-.62E

7-1/ )/3 2-/ 5.901/31/ V19:51/5):* )/3 12/1* )/9K-F/0201/ ^27-51.5):* 12/1.*125* )/3 321 2/32[23)1661/

W.12-125*.17-51 12/1* V19:51/ )/3 ^27-51.*U -21. 2/*K1*G/31.1 321 D.)/3.17-51 31. +.121/ v12/)/0*F)T1E

.)/0 *GC21 31. D69)K1/*E )/3 V1I1//5/2*+.12-125 9/31.1.*125*= V1231 *2/3 31.01*5965 9)*A)06127-1/U 39**

321 +,. 321 B.-965)/0 12/1* 2/59I51/ V19:51/E )/3 ^27-51.5):* )/1.6F**627- A) +G.31./31/ X+627-51/ 31*
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()*+,)- .-/ 0123,)45 /1) 6*34-)3+.-7 89- :4.-/4)23,)- /.423 /)- ()*+,)- .-/ 0123,)4 )1-5234;-<)-=

>)/)5 ?)43*@,)-A /*5 *@5 B9@1,1523) C)1-.-75;.D)4.-7 9/)4 4)@171E5) ()<.-/.-7 7)F)4,), F)4/)- <*--A 15,

-.4 /*-- /.423 G4,= H GI5= J .-/ K 59F1) G4,= L GI5= J :: 7)/)2<,A F)-- )5 +1, G4,= MM GI5= L :: 1-

N1-<@*-7 5,)3,= O1) +1, /)- 3)47)I4*23,)- :4.-/5;,P)- /)5 ()4.Q5I)*+,)-,.+5 .-/ /)4 R-*I3;-717<)1,

/)5 0123,)4,.+5 8)4)1-I*4)- 0)7)@.-7)- 1- /)- ()*+,)-7)5),P)- /)5 (.-/)5 .-/ /)4 S;-/)4 59F1) 1+

O).,523)- 0123,)47)5),P 51-/ *@@7)+)1-) :)5),P) 1+ T1--) 89- G4,= L GI5= K ::= O1) /*41- 5,*,.1)4,)-

?)43*@,)-5BQ@123,)- +U55)- 1+ <9-<4),)- V*@@ -*23 /)+ :4.-/5*,P I).4,)1@, F)4/)-A /*55 /1) 4)23,@123 I)W

74U-/),)- T234*-<)- /)5 G4,= L GI5= J :: 1+ S123,) /)5 :4.-/4)23,5 *.Q Q4)1) C)1-.-75;.D)4.-7 *.5P.W

@)7)- 51-/= O1)5 I)/).,), 1+ N1-P)@-)-X

2Y O*5 ()4.Q5I)*+,)-,.+ 59@@A 7)74U-/), *.Q T*23F155)-A Q*23@123)4 S)15,.-7 .-/ @9Z*@)4 [Q@123,)4QU@@.-7A )1-)

5,*I1@) ?)4F*@,.-7 5123)4- .-/ /*+1, )1-)- *.57@)123)-/)- V*<,94 7)7)-UI)4 /)- /*5 T,**,5@)I)- 7)5,*@W

,)-/)- B9@1,1523)- \4;Q,)- I1@/)-A

87@= (?)4Q:A ()523@.55 89+ J]=J^=J_L] ` J (8S JaL] `A (?)4Q:N ]A JLL bJcKYd (?)4Q:A N-,523)1W
/.-7 89+ JH=^c=J_c^ ` K (8S ]ac^ `A (?)4Q:N JJA K^M bKJc Q=Yd (?)4Q:A \*++)4I)523@.55 89+
^c= >.-1 J_ee ` K (80 JJJaee `A f>6 J_e_A _M=

O)4 ()*+,) 3*, 5)1-) G.Q7*I)- .-B*4,)11523 .-/ 7)4)23, P. )4QU@@)-A I)1 5)1-)4 G+,5QU34.-7 *.Q /*5 693@

/)4 G@@7)+)1-3)1, ()/*23, P. -)3+)-A g)/)4 8)4Q*55.-75+;D17)- 0)71)4.-7A *@59 -123, )1-)4 I)5,1++,)-

[*4,)1 9/)4 :4.BB1)4.-7 @9Z*@ P.4 ?)4QU7.-7 P. 5,)3)- .-/ 5123 1--)43*@I 59F1) *.D)43*@I /)5 O1)-5,)5 59

P. 8)43*@,)-A /*55 )4 /)4 G23,.-7 .-/ /)+ ?)4,4*.)- 7)4)23, F14/A /1) 5)1- ()4.Q )4Q94/)4,= T)1- /1)-5,@123)5

?)43*@,)- +.55 5123 *@@)1- *- T*234123,17<)1,A 0)23,5,4).)A :)4)23,17<)1,A hIg)<,181,;, .-/ /)+ G@@7)+)1-W

F93@ 941)-,1)4)-= O1)5) ?)4BQ@123,.-7)- I1@/)- )1-) F)5)-,@123) :4.-/@*7) QU4 /*5 ?)4,4*.)- /)4 (U47)4 1-

/1) ?)4F*@,.-7 /)5 /)+9<4*,1523)- 0)23,55,**,5= i. B9@1,1523)-A 4)@171E5)- .-/ F)@,*-523*.@123)- V4*7)-

/*4Q 5123 /)4 ()*+,) 1- /)4 jQQ)-,@123<)1, -.4 59 P.4U2<3*@,)-/ ;.D)4-A /*55 /*5 EQQ)-,@123) ?)4,4*.)- 1-

5)1-) .-B*4,)11523)A 7)4)23,) .-/ klmlnopqrsqtnlounltul vmuwxyrtzok <)1-)- T23*/)- -1++,= T)1-)

C)1-.-75;.D)4.-7)- /U4Q)- -123, V94+)- *--)3+)-A /1) /)- N1-/4.2< )-,5,)3)- @*55)- <E--,)-A /)4 ()W

*+,) F)4/) I)1 5)1-)4 G+,5QU34.-7 -123, @9Z*@ 7)7)-UI)4 5)1-)+ O1)-5,3)44- .-/ -123, olzut{s klkloy|lt

}l~ltm{oo 5)1-= �- /1)5)+ 0*3+)- Q9@7, *.5 /)4 /)+ ()*+,)- 9I@1)7)-/)- �4).)BQ@123, *@5 3)47)I4*23W

,)+ :4.-/5*,P /)5 ()4.Q5I)*+,)-,.+5A /*55 /1) C)1-.-75;.D)4.-75Q4)13)1, I)1 ()*+,)- -*23 C*D7*I)

/)4 N4Q94/)4-155) 134)5 G+,)5 N1-5234;-<.-7)- .-,)4@1)7,=

/Y N-,5B4)23)-/)5 3*, *.23 QU4 /)- 0123,)4 P. 7)@,)-= O*5 :4.-/7)5),P 51)3, 13- *@5 G+,5F*@,)4A /)4A -.4 /)4

T*23) 8)4BQ@123,),A .-,)4 7)4)23,)4 GIF;7.-7 *@@)4 0)23,) .-/ ()@*-7) /)4 (),49QQ)-)- .-/ *.23 /)4 G@@W

7)+)1-3)1, 8)4I1-/@123 P. )-,523)1/)- 3*,A )1-) G.Q7*I)A /1) 1- 5)1-)4 [)459- R-*I3;-717<)1,A f).,4*@1,;,

.-/ O15,*-P 894*.55),P,A
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)*+, -./0123 405/6+ )78 9:,:;,<=>? @ < -)A BC=D>> @3 -./012E B3 B<9 FB<?GH -./0123 -/IJK+LII
)78 :M,:9,<=?C @ 9 -)A 9;>D?B @3 -./012E 9<3 <;= F<B> 1,GH -./0123 -/IJK+LII )78 <B,:>,<=?M @
9 -)N =D?M @3 -./012E 9;3 ;9< F;9>GH -./0123 -/IJK+LII )78 :>,<:,<=CC @ 9 -)N <:DC> @3 -./0O
12E B?3 ;B F;CGH -./0123 -/IJK+LII )78 9>,:C,<=C= @ 9 -)A MCMDCB @3 -./012E >93 <;< F<>B3 <>?
1,3 <?<GH -./0123 -/IJK+LII )78 <:, PL+6 <==: @ < -)A =MBDMC @3 -./012E M93 9M? F9=MGH -./0123
-/IJK+LII )78 :M,:?,<==; @ < -)A MCMD=: @3 -./012E M=3 9M F;?G,

E0I5 Q6/I/ E6*/RIJKS15/R O 6RIT/I7RQ/0/ Q6/ UVK6*W/653 Q6/ -/0/JK56*LR* SLJK SRQ/0/0 X5SRQYLRW5/ SRZLO

/0W/RR/R O I/5Z/R Q/R A6JK5/0 6R Q6/ NS*/3 I/6R USJK[6II/R 10/6 )7R ISJK10/8Q/R E6R1+\II/R 6R Q/R ER5O

IJK/6QLR*I*SR* /6RZLT06R*/R LRQ Q6/ 2+/6JKI5/++LR* Q/0 ]S05/6/R )70 2/06JK5 QL0JK /6R/ 7T^/W56)/3 1S60/

./0KSRQ+LR*I1\K0LR*3 QL0JK LR)70/6R*/R788/R/ -/0/65IJKS15 ZL0 ./0[/05LR* LRQ -/[/05LR* Q/I */*/RO

I/656*/R .70T06R*/RI3 QL0JK LRYS05/66IJK/ A/JK5ISR[/RQLR* LRQ QL0JK W700/W5/ E01\++LR* I/6R/0 I7RI56*/R

Y07Z/IILS+/R _T+6/*/RK/65/R */*/R\T/0 Q/R ]07Z/IIT/5/6+6*5/R ZL [SK0/R3

)*+, -./0123 -/IJK+LII )78 9>,:C,<=C= @ 9 -)A MCMDCB @3 -./012E >93 <;< F<>? 1,GH -./0123
`S88/0T/IJK+LII )78 :?,:?,<=MM @ 9 -)A <<<DMM @3 aPb <=M=3 =;,

cRIT/I7RQ/0/ T/QS01 /I K6/0ZL Q/0 06JK5/0+6JK/R 4RSTKVR*6*W/65 6R Y/0IdR+6JK/0 LRQ ISJK+6JK/0 e6RI6JK53 [6/

I6/ QL0JK f05, =C 22 )/0T\0*5 6I5, gSR/T/R 6I5 /I [/I/R5+6JK/I `/RRZ/6JK/R Q/0 A/JK5IY0/JKLR* 68 X6RR/

Q/I 20LRQ*/I/5Z/I3 QSII Q6/ 06JK5/0+6JK/ hV56*W/65 )7R /6R/8 iR6JK5 T/5/6+6*5/R g0655/Rj SLI*/\T5 [60Q3

)*+, -./0123 -/IJK+LII )78 9=,:B,<=>B @ < -)A ;9MD>9 @3 -./012E ;3 ;CCF;M<GH -./0123 -/O
IJK+LII )78 :=,<<,<=>> @ < -)N <;D>9 @3 -./012E B3 ;;< F;B?GH -./0123 -/IJK+LII )78
:M,:9,<=?C @ 9 -)A 9;>D?B @3 -./012E 9<3 <;= F<B>GH -./0123 -/IJK+LII )78 <C,<9,<=?= @ 9 -)A
9C<D?M @3 -./012E 9C3 ;<9 F;99GH -./0123 -/IJK+LII )78 ;:,:>,<=CM @ 9 -)A ?M>DCC @3 -./012E
BM3 ;:: F;<?GH -./0123 -/IJK+LII )78 :M,:C,<==9 @ 9 -)N 9CD=< @3 -./012E MC3 ?M FM>GH -./0123
405/6+ )78 :M,:9,9::< @ 9 -)U <D:: @3 -./012E <:;3 <<< F<B:GH -./0123 405/6+ )78 <=,:;,9:<; @
9 -)A 9?9MD<: @3 -./012E <;;3 <?M FAQR0, ?9G,

g6/I/ .70I5/++LR* )7R klmnopqlo rsntuvwomkx 6I5 865 Q/R -/*0611/R iA6JK5/0j LRQ i2/06JK5j LR50/RRTS0 )/0O

WR\Y153

)*+, -./0123 -/IJK+LII )78 :=,<<,<=>> @ < -)N <;D>9 @3 -./012E B3 ;;< F;B?GH -./0123 -/IJK+LII
)78 9B, yV0Z <=M9 @ 9 -)e <DM9 @3 -./012E ?:3 <C> F9<BGH -./0123 405/6+ )78 :M,:9,9::< @ 9
-)U <D:: @3 -./012E <:;3 <<< F<B:GH -./0123 405/6+ )78 <=,:;,9:<; @ 9 -)A 9?9MD<: @3 -./0O
12E <;;3 <?M FAQR0, ?9G,

g6/ 06JK5/0+6JK/ hV56*W/65 /0170Q/05 QSK/0 mkzl{|kxnl }lmnopq|n~n xlxlkvzlo {lk �loupwolktzlnl|q|xnlk3

)*+, -./0123 -/IJK+LII )78 :M,:9,<=?C @ 9 -)A 9;>D?B @3 -./012E 9<3 <;= F<B?GH -./0123 405/6+
)78 :M,:9,9::< @ 9 -)U <D:: @3 -./012E <:;3 <<< F<B:GH -./0123 405/6+ )78 <=, yV0Z 9:<; @ 9
-)A 9?9MD<: O3 -./012E <;;3 <?M FAQR0, ?9G,
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)*+ ,-./0 *12 3-4 5-+-0678./-4 ,8./0-9 *1+ :90; <=< :>+; < ?*06 @ AA 5-BC/90 3-+/*7> 48./0 419 -84-4

:4+D91./ *12 3-4 +8./ *1+ 3-E A-98./0+F-92*++145+5-+-06G 3-4 H9I6-++I934145-4 +IB8- 3-4 A-+./C20+J

F-90-87145+J 143 K-+-06145+9-5-7145-4 3-+ A-98./0+ -95->-43-4 ,8./0-9G

F57; KL-92AG K-+./71++ FIE =M;=N;<OOP Q < KF, MRMSO= QG KL-92AT MOG @M UPNVG

+I43-94 5*9*408-90 *1./G 3*++ 3-9 K-09I22-4- 48./0 FI9 -84-E ,8./0-9 +0-/0G 3-9 *1259143 D-9+W478./-9 I3-9

+*./78./-9 K-68-/145-4 61 3-4 L-92*/9-4+>-0-87850-4 I3-9 61E ?09-805-5-4+0*43 38- 5->I0-4- X-109*780C0

F-9E8++-4 7C++0G

F57; KL-92AG K-+./71++ FIE =M;=@;<ONR Q @ KF, @PYSNZ QG KL-92AT @<G <PO U<ZNV[ KL-92AG K-J
+./71++ FIE =M;=N;<OOP Q < KF, MRMSO= QG KL-92AT MOG @M UPNV;

)8-+-+ L-97*45-4 4*./ \4FI9-845-4IEE-4/-80 143 X-109*780C0 3-+ ,8./0-9+ 8+0 6157-8./ -84 A->I0 3-9

,-./0++0**078./]-80G

B8- /8-9 KL-92AG K-+./71++ FIE @O;=Z;<OYZ Q < KF, P@MSY@ QG KL-92AT PG PRR UPM<V[ KL-92AG
K-+./71++ FIE @R;=P;<ORZ Q @ KF, PMSRZ QG KL-92AT PRG YRUNYV[ KL-92AG \90-87 FIE <O;=P;@=<P Q
@ KF, @N@MS<= QG KL-92AT <PPG <NM U,349; N@V;

:1+ 38-+-E A9143 8+0 *1./ -84 >-+08EE0-+ ^*_ *4 `19a.]/*70145 FI9 *77-E 3I90 -92I93-978./G BI 3*+ D-9J

+W478./- K-]-44048+ E80 3-E :4+-/-4 3-+ :E0-+ 84 bI4278]0 5-9*0-4 ]W440-G

F57; KL-92AG K-+./71++ FIE @@;=Y;<ORY Q @ KFc <PSRP QG KL-92AT POG PPZ UPNN 2;V[ KL-92AG b*EJ
E-9>-+./71++ FIE =N;=N;<OMM Q @ KF, <<<SMM QG Xde <OMOG OP;

)8- fghijhklkmlnoipqr isturhivstuhi wmrntuhsxkmlhm >-91/0 48./0 419 *12 3-9 y198+08+./-4 �1*780C0 8/9-9

A9a43-[ +8- +0a060 +8./ 84 /I/-E ^*_- *1./ *12 3*+ L-909*1-4G 3*+ 3-4 ,8./0-94 FI4 3-9 K-FW7]-9145

-405-5-45->9*./0 B893; )8-+-+ L-909*1-4 21_0 48./0 617-060 *12 3-9 C1_-9-4 143 844-9-4 \4*>/C4585]-80

3-+ ,8./0-9+G +-84-9 X-109*780C0 143 hiohmmgpihm �snrpmjG 38- *1./ 84 *]01-77-4 DI7808+./-4 :1+-84*43-9J

+-06145-4 +Da9>*9 >7-8>-4 E1++; ?843 ^-84145+C1_-9145-4 FI4 ,8./0-94 61 DI7808+./-4G 9-7858W+-4 I3-9

B-70*4+./*178./-4 z9*5-4 5--854-0G 38-+-+ L-909*1-4 61 -9+./a00-94G +I B83-9+D9-./-4 +8- 3-E ,8./0-9>873

3-+ A91435-+-06-+G

+I *1./ KL-92AG b*EE-9>-+./71++ FIE =N;=N;<OMM Q @ KF, <<<SMM QG Xde <OMOG OP;

-V A-B8++ /*0 3*+ :E0 48./0 *7+ H7*002I9E 2a9 38- ,-7858I4+*1+a>145 3-+ :E0+B*70-9+ 61 38-4-4; )I./ BI 3*+

:E0 3-4 :E0+B*70-9 *7+ H-9+I4 84 38- H278./0 48EE0G 098220 -+ *12 +-84- 5-5->-4-42*77+ DI7808+./G 9-7858W+ I3-9

B-70*4+./*178./ >-+08EE0- H-9+W478./]-80; H278./0-4G 38- 3-4 K-*E0-4 *4 -84-E 3*319./ EI08F8-90-4 L-9J
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()*+,- (.-/,0-1 2.03,- )*4 5.-60.778 9(0, :,07)44;-640,<(+*.<(, =,<(+7,0+.6;-6 ,06.>+ 4.<( -.<(+ );4 /,? @,0A

>B+ ,.-,0 CB*.+.4<(1 0,*.6.D4,- B/,0 2,*+)-4<();*.<(,- 9/,-+.7.3)+.B- /,4 E+))+,41 2,.* ;-/ FGHIJK /)4 L;M,0,

504<(,.-;-64>.*/ /,0 N,04B- /,4 O,)?+,-1 KPQRS /,? E+))+ T;T;0,<(-,- .4+8 U,0 O,)?+, .? U.,-4+ 6,(+

.? V**6,?,.-,- -.<(+ .- ,.-,0 W@,03D0C,0;-6X /,4 E+))+,4 );7Y ,0 >*,.>+ :.,*?,(0 0,6,*?LM.6 )*4 N,04B-

,03,-->)08 U;0<( ,.-,- O,)?+,-1 /,0 );4 CB*.+.4<(,-1 0,*.6.D4,- B/,0 2,*+)-4<();*.<(,- Z0[-/,- );<( .?

U.,-4+ ,+2) ,.-, ,-+4C0,<(,-/ 3B--B+.,0+, \*,./;-6 +0L6+1 ./,-+.7.T.,0+ 4.<( /,0 E+))+ -.<(+ ?.+ /.,4,0 5.-A

4+,**;-68 ].,?)-/ 3L?, );7 /., 9/,,1 );4 /,? \BC7+;<( ,.-,0 ,.-T,*-,- O,)?+.- T; 4<(*.,M,-1 /)44 /,0

/,;+4<(, E+))+ 4.<( T;? 94*)? >,3,--,1

4B /., [>,04C.+T+, ^B0?;*.,0;-6 :B- E)<34B743_1 ]`a bccd1 dbef gdbeeh8

U., .? Z,4,+T,-+2;07 6,0,6,*+,- @B0);44,+T;-6,- >,+0,77,- i,/B<( /., i,2,.*4 >,4B-/,0,- E.+;)+.B-,- /,0

a)(0-,(?;-6 0.<(+,0*.<(,0 B/,0 4+))+4)-2)*+4<()7+*.<(,0 V?+4()-/*;-6,- .--,0()*> ;-/ );M,0()*> :B- E.+A

T;-6,-8 9- /.,4,- ^L**,- [>,02.,6,- );4 /,- :B06,-)--+,- Z0[-/,- /.,-4+*.<(, 507B0/,0-.44, /)4 9-+,A

0,44, /,4 =.<(+,04 B/,0 E+))+4)-2)*+48 E., 4.-/ /)/;0<( 6,3,--T,.<(-,+1 /)44 WE_?>B*, B/,0 \*,./;-64A

4+[<3, +0)6,-1 /., >,. B>i,3+.:,0 O,+0)<(+;-6 ,.-, >,4+.??+, 0,*.6.D4,1 2,*+)-4<();*.<(, B/,0 CB*.+.4<(, V;7A

7)44;-6 T;? V;4/0;<3 >0.-6,-X1 ?.+ /,0 E,*>4+/)04+,**;-6 /,4 E+))+,4 /;0<( /., i,2,.*.6, V?+4+0)<(+ /,4

=.<(+,04 ;-/ /,4 E+))+4)-2)*+4 ;-:,0,.->)0 .4+8 O,. /,- (.,0 .-+,0,44.,0,-/,- V?+4()-/*;-6,- +0.++ /., N,0A

4B- /,4 V?+4+0L6,04 -)<( /,? a.**,- /,4 Z0;-/6,4,+T,4 (.-+,0 /)4 V?+ T;0[<3Y >,. /.,4,- V?+4()-/*;-A
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ISRAELITISCHE RELIGIONSGEMEINSCHAFT 
WÜRTTEMBERG (IRGW) 

Die IRGW ist als gemeinnützig anerkannt. Steuerabzugsfähige Spendenbescheinigungen sind erhältlich. 

S T E L L U N G N A H M E 
zum Entwurf für ein „Gesetz zur Neutralität bei Gerichten 
und Staatsanwaltschaften des Landes“ 

Anfrage vom 21.02.2017; AZ 3101/0029 

Die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg K.d.ö.R. (IRGW) ist die jüdische 
Gemeinde für den Württembergischen Landesteil Baden-Württembergs. Auch wenn sich die 
Wurzeln unserer Gemeinde formell auf die Gründung der jüdischen Gemeinde Stuttgarts im 
Jahre 1806 zurückführen lassen, sehen wir uns in einer Tradition jüdischen Lebens in 
Württemberg, die ins Mittelalter zurückreicht und ausschließlich während der Jahre der Shoah 
vollständig unterbrochen war. Das beabsichtigte „Verbot religiös, weltanschaulich und politisch 
geprägter Symbole und Kleidungsstücke“ zwecks „Vermeidung des Anscheins fehlender 
Neutralität“ tangiert jüdische Belange. Vorausschicken möchten wir jedoch auch, dass der 
Wunsch nach einem solchen Gesetz auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft kontrovers 
diskutiert wird. Das Meinungsspektrum unter den jüdischen Bürgern Württembergs reicht von 
einem vollständigen Unverständnis für das gesetzgeberische Vorhaben bis hin zum vollen 
Verständnis dafür. 

I. Religiöser Symbole und Kleidungsstücke im Judentum 

Unter religiöse Symbole und Kleidungsstücke im Sinne des Gesetzesvorhabens fällt eine Reihe 
jüdischer Traditionen. Religiös geprägte Symbole des Judentums stellen beispielsweise bei 
Männern Bärte oder Schläfenlocken (‘Pejes‘) dar, sowie Schaufäden (‘Zizit‘), die an einem 
besonderen Unterhemd seitlich angebracht sind und sichtbar getragen werden. Bei Frauen ist 
religiöses Symbol das Verhüllen des Haars. Religiös geprägte Kleidungsstücke wären bei 
Frauen beispielsweise ein Hut, eine Mütze, ein drapierter Schal oder – weniger auffällig – eine 
Perücke bzw. bei Männern eine Kippa bzw. ersatzweise Hut oder Mütze. Die Perücke ist bereits 

Unser Zeichen: Unser Zeichen:

Stuttgart, den Stuttgart, den
31. März 2017
4. Nissan 5777
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eine assimilierte Form der Kopfbedeckung, die eingeführt wurde, um eben nicht als andersartig 
aufzufallen. 
 
 
II. Wertigkeit entsprechend Denomination 
 
Innerhalb des Judentums werden die Vorgaben zum Tragen dieser religiösen Symbole und 
Kleidungsstücke sehr unterschiedlich gesehen. Vertreter/innen der sogenannten ‘liberalen 
Denomination‘ legen nicht den gleichen Wert auf derartige religiöse Symboliken und 
Kleidungsstücke. Hier beschränkt sich bei Männern das Tragen einer Kopfbedeckung meist 
ausschließlich auf die G‘‘ttesdienste oder rituelle Anlässe. Es genügt aus dieser ‘liberalen‘ 
Sichtweise im Wesentlichen die Einhaltung der ethischen Gebote des Judentums, wie bspw. der 
zehn Gebote, der Kaschrut, des Schächtens u.a.m. 
Im ‘modern-orthodoxen‘ und ‘konservativen‘ Judentum hingegen spielen neben den ethischen 
Vorgaben der jüdischen Tradition auch religiöse Symbole und Kleidungsvorschriften nach wie 
vor eine große Rolle, wobei – wie im liberalen Judentum – jeder Gläubige aufgerufen ist, für 
sich selbst eine bewusste Entscheidung zu treffen, welche Regeln in welcher Weise eingehalten 
werden oder eben nicht. Dabei ist eine religiös-orthodoxe Einstellung in der Regel jedoch 
eindeutig mit dem Tragen einer Kopfbedeckung wie Kippa oder Hut bei Männern bzw. Hut oder 
Perücke bei Frauen verbunden. Weiterhin tragen orthodoxe Männer zumeist Vollbart sowie 
Schläfenlocken und Schaufäden.  
Das Verbot religiöser Symbole und Kleidungen stellt insofern für Angehörige der liberalen 
Denomination des Judentums kein Hindernis für die Ausübung der Berufe des Richters oder 
des Staatsanwalts dar. Auch für jüdische Menschen, die sich nach Eintritt in eine entsprechende 
berufliche Laufbahn für den religiösen Weg modern orthodoxer Prägung entscheiden, wäre ein 
Verbot wahrscheinlich kein ernstzunehmendes Hindernis. Für jüdische Männer, die sich jedoch 
mit diesem Beruf für den religiösen Weg der Orthodoxie entscheiden, wäre das tatsächlich 
entweder ein Hindernis, das zu einem Verzicht der Ausübung dieses Berufes führen könnte 
oder zur Wahl eines Dienstorts außerhalb Baden-Württembergs.  
Dabei tendiert die große Mehrheit der jüdischen Menschen in Württemberg – auch wenn die 
eigene Praxis in der Regel nicht so streng ausgelegt wird – zu einem konservativen oder 
modern-orthodoxen Judentum. Der liberalen Denomination ordnet sich nur eine Minderheit zu. 
 
 
III. Judentum als Teil unserer Gesellschaft 
 
Mit dem Wiedererstarken der jüdischen Gemeinschaft durch den Zuzug jüdischer Menschen 
nach 1992 und dem Entstehen lokaler jüdischer Gemeinden – im Falle Württembergs als sog. 
‘Zweigstellen‘ der IRGW – erleben wir eine große Sympathie der nichtjüdischen Menschen dem 
Judentum gegenüber. Ein öffentlich wahrnehmbares Judentum ist in hohem Maße erwünscht. 
Demgegenüber steht die geschichtliche Erfahrung von Jahrhunderten der Ausgrenzung. Im 
Herzogtum Württemberg war es Juden nach der Vertreibung 1498 (sog. ‘Ausschließung‘) bis 
ins Jahr 1806 untersagt, sich hier anzusiedeln. Ausnahmen stellen ‘reichsritterliche Dörfer‘ (z.B. 
Freudental) oder Sonderfälle wie sog. ‘Schutzjuden‘ (z.B. Joseph Oppenheimer, Chaille Kaulla) 
dar. Die neue Offenheit gegenüber dem Judentum, die Freude, in der jeweiligen 
Stadtgesellschaft eine aktive jüdische Gemeinde zu haben, steht in einem ausgesprochen 
positiven Kontrast zu diesen Erfahrungen jahrhundertelanger Ausgrenzung und findet ihren 
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deutlichsten Ausdruck im Abschluss des Staatsvertrags des Landes Baden-Württemberg mit 
der IRG Baden und der IRGW im Jahr 2010. 
Mehr noch prägt jedoch die Zeit der Shoah, in der die jüdische Tradition auch hier in 
Württemberg und Hohenzollern durch Vertreibung und schließlich Ermordung der verbliebenen 
jüdischen Menschen tatsächlich jäh unterbrochen war, die Wahrnehmung in der jüdischen 
Gemeinschaft. Ein willkürliches Misstrauen gegen jüdische Menschen hatte seinen Ausdruck 
gefunden in ätzendem Antisemitismus, Verdrängung, Ausgrenzung, millionenfachem 
Massenmord. 
Dieses Moment eines willkürlichen Misstrauens ist auch heute gegenwärtig: Denn obgleich man 
sich nicht von seinen nichtjüdischen Mitmenschen unterscheidet, wird man doch immer wieder 
unerwartet mit Misstrauen und antisemitischen Vorurteilen konfrontiert. (Obgleich die 
‘kritischen Bereiche‘ selbstverständlich bekannt sind.) 
 
 
IV. Eine Jüdische Perspektive 
 
Das Vorhaben eines ‘Verbot[s] religiös, weltanschaulich und politisch geprägter Symbole und 
Kleidungsstücke‘ zwecks ‘Vermeidung des Anscheins fehlender Neutralität‘ ist aus Sicht unserer 
Gemeinde durchaus zu hinterfragen. So wird das Verbotsvorhaben begründet unter Hinweis 
auf einen ‘objektiven Empfängerhorizont‘: 
 

Nach außen wirkende Bekundungen der das Gericht oder die Staatsanwaltschaft 
repräsentierenden Personen durch religiös, weltanschaulich oder politisch 
geprägte Symbole oder Kleidungsstücke sind zwar individuelle, insoweit dem 
Staat nicht unmittelbar zuzurechnende Bekundungen. Sie können aber dennoch 
das oben näher dargelegte Vertrauen erheblich gefährden und verletzen. 
Maßgeblich ist dabei nicht die subjektive Zielsetzung und Motivation, sondern es 
kommt darauf an, wie die Bekundung, etwa das Tragen eines Kopftuchs oder 
einer Anstecknadel, auf einen Betrachter objektiv wirken kann (objektiver 
Empfängerhorizont). (siehe Anhörungsentwurf S. 9) 

 

Aufgrund der historischen und alltäglichen Erfahrung von Ausgrenzung bzw. nach wie vor 
willkürlich vorkommenden Vorurteilen gegen Juden – die Statistiken über die Häufigkeit 
antisemitischer Einstellungsmuster sind bekannt –, würden wir uns tendenziell wünschen, dass 
der Gesetzgeber klar Position für seine anerkannten Glaubensgemeinschaften ergreift. Als 
jüdische Bürgerschaft Württembergs bekennen wir uns zu unserem Land und unterliegen ganz 
selbstverständlich den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Baden-
Württemberg. Auch als (anerkannte) Religionsgemeinschaft unterliegen wir genau wie jede 
andere juristische Personen den Gesetzen dieses Landes, als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts sogar in ganz besonderer Weise.  
Die Anerkennung des Judentums als Religionsgemeinschaft mit einer Jahrhunderte 
zurückreichenden Tradition ist für uns als Gemeinde nur schwer in Einklang zu bringen mit 
einer Argumentation, aus der heraus ein offenes Misstrauen gegen Religiosität (ob jüdisch, 
christlich oder auch muslimisch) spricht. Gerade in Anbetracht der auch in der Begründung 
zum Gesetzesentwurf vorgebrachten besonderen Vorkehrungen zur Sicherung der Neutralität 
der Rechtsprechung erscheint uns die Notwendigkeit eines Verbotes religiöser Symbole und 
Kleidungsstücke nicht zwingend. So wird vollkommen zutreffend argumentiert, dass nicht nur 
das Bundesverfassungsgericht die Notwendigkeit einer Rechtsprechung durch einen unbetei-
ligten Dritten (siehe BVerfGE 133, 168, 202 f. m.w.N.) als wesentlich ansieht, sondern es wird 
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zurecht auch darauf hingewiesen, dass die Unabhängigkeit des Richters in Artikel 97 Absatz 1 
und 2 GG sowie Artikel 65 Absatz 2 und Artikel 66 Absatz 1 LV verfassungsrechtlich abge-
sichert ist sowie gemäß Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 GG gewährleistet ist. Gesetzliche 
Vorschriften sichern seine Unabhängigkeit (§ 25 DRiG) und die Unvereinbarkeit mit anderen 
Ämtern (§ 4 DRiG). Insofern wären wir geneigt davon auszugehen, dass auch unter sich 
wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen die „strikte Neutralität, Objektivität und 
Unvoreingenommenheit der Richter“ als „ein überragend wichtiges, verfassungsrechtlich 
fundiertes Gut“ (siehe Anhörungsentwurf S. 7) weiterhin gesichert ist. Im Zweifelsfalle steht 
zudem eine Prüfung mittels Befangenheitsantrag gemäß § 42 ZPO bzw. § 24 StPO als 
Rechtsmittel zu Verfügung.  
Da dieses System an Vorkehrungen zur Sicherung der richterlichen Unabhängigkeit gemeinhin 
beispielsweise auch als ausreichend angesehen wird, um in Scheidungsfällen eine Entscheidung 
durch einen unabhängigen Dritten zu gewährleisten – obgleich die meisten Scheidungsfälle in 
Ehen zwischen Mann und Frau auftreten und die meisten Richter ebenfalls erkennbar Mann 
oder Frau sind – würden wir annehmen, dass dieses System auch hinsichtlich religiöser 
Ansichten hinreichend greift. Aus unserer Erfahrung heraus möchten wir Sie vergewissern, 
dass Kippa oder Perücke als Ausdruck des jüdischen Glaubens für ein professionelles Handeln 
grundsätzlich genauso unproblematisch sind, wie das Geschlecht. Auch in Israel, wo in 
Krisenzeiten mitunter gesellschaftliche Gräben zwischen den Religionsgemeinschaften 
aufreißen können, ist es Richtern und Staatsanwälten auch in Zivilgerichten nicht verboten, 
Kippa oder Kopftuch zu tragen. Nicht trotz der Gräben, sondern weil es nötig ist, den anderen 
in seiner Andersartigkeit zu respektieren. 
Die Erwartung, durch ein Verbot religiöser Symbole und Kleidungsstücke ‘Misstrauen‘ zu 
verhindern, wie im Anhörungsentwurf ausgeführt wird (siehe end. S. 9), sehen wir skeptisch. 
Weiterhin nehmen wir für jüdische Richter bzw. Richterinnen sowie Staatsanwälte bzw. 
Staatsanwältinnen ausdrücklich in Anspruch, dass diese ebenso professionell und unabhängig 
handeln und entscheiden, wie ihre nichtjüdischen Kollegen. Alles andere würde in der jüdischen 
Gemeinschaft auch auf ausdrückliche Missbilligung stoßen. 
Vor diesem Hintergrund ist unsere Sorge eher, dass mit einem möglichen Verbot religiöser 
Symbole und Kleidungsstücke künftig die religiöse Zugehörigkeit des Richters bzw. der 
Richterin und des Staatsanwalts bzw. der Staatsanwältin überhaupt erst verstärkt in den Fokus 
geraten und – unabhängig von der Integrität des betreffenden Amtsinhabers – zu einer 
Schwachstelle gerichtlicher Verfahren werden könnte. So könnten in Folge eines Verbotes 
potenziell schon Perücke oder Bart problematisiert werden, sofern Richter/Richterin bzw. 
Staatsanwalt/Staatsanwältin jüdisch oder muslimisch sind. Mithin droht an dieser Stelle ein 
weites Feld für Diskussionen und weiterführende Auseinandersetzungen, die dem Vertrauen in 
die unabhängige Justiz eher abträglich wären. Umgekehrt könnten wesentliche Teile der 
geschilderten Problematiken bereits dadurch vermieden werden, dass die Kleiderordnung vor 
Gericht schlicht um einen verbindlichen Richter- bzw. Staatsanwaltshut – vergleichbar jenen 
am Bundesverfassungsgericht – ergänzt wird, der während der Verhandlung zu tragen ist oder 
zumindest nicht abgenommen werden muss. 
 
In Anbetracht der Komplexität der Frage und auch der Diskussionen innerhalb der jüdischen 
Gemeinschaft, sind wir uns der enormen Schwierigkeiten bei der Beratung der Frage eines 
möglichen Verbots von religiösen Symbolen und Kleidungsstücken sehr bewusst. Doch als 
Vertreter der jüdischen Minderheit im Lande möchten wir der Landesregierung und dem 
Landtag von Baden-Württemberg Mut zusprechen, den Richtern und Richterinnen sowie den 
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Staatsanwälten und Staatsanwältinnen das nötige Vertrauen in deren professionelles Handeln 
entgegenzubringen. Unabhängig von deren Herkunft; unabhängig von deren Religion; 
unabhängig von deren politischer Überzeugung – solange diese nicht im Widerspruch zu 
unserer verfassungsmäßigen Ordnung stehen. Mögen Sie eine Regelung finden, die das 
Vertrauen des Volks von Baden-Württemberg in seine Justiz stärkt. Im Bewusstsein der 
Verantwortung vor G‘‘tt und den Menschen, in feierlichem Bekenntnis zu den unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechten und den Grundrechten, und von dem Willen beseelt, 
die Freiheit und Würde des Menschen zu sichern, dem Frieden zu dienen, das 
Gemeinschaftsleben nach den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit zu ordnen, den 
wirtschaftlichen Fortschritt aller zu fördern, und entschlossen, dieses demokratische Land als 
lebendiges Glied der Bundesrepublik Deutschland in einem vereinten Europa zu gestalten. 
 
DER VORSTAND 
 
 
gez.     gez.     gez. 
Barbara Traub M.A.   Susanne Jakubowski   Michael Kashi  
Vorstandsvorsitzende 
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b) Strikte Neutralität als Rückkehr zum „Sonderstatusverhältnis“ 
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